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1	� Die erfolgreiche Umsetzung einer  
aktiven Arbeitsmarktpolitik im SGB II  
beinhaltet die verlässliche Zusammen-
arbeit von Jobcentern, Maßnahme- 
trägern und Leistungsberechtigten, die 
sich trotz unterschiedlicher Rollen und 
Rechtsstellungen jeweils als Teil einer 
Verantwortungsgemeinschaft verstehen.

2	 �Eine offene, transparente und ergebnis- 
orientierte Kommunikationskultur  
bildet die Grundlage dieser Zusammen-
arbeit. Sie erfordert wechselseitige  
Zieltransparenz, Verbindlichkeit in den 
Abstimmungsprozessen auf allen  
Ebenen (Koordination- und Kommuni- 
kation), geteilte Verantwortung für  
Ergebnisse und Wirkungen.

3	� Kooperative Haltungen und auf Kollabo-
ration ausgerichtete professionelle 
Selbstverständnisse entstehen nicht 
von selbst, sondern müssen durch eine 
aktive Führung entwickelt werden und 
durch passende zeitliche, personelle und 
organisatorische Rahmenbedingungen 
abgesichert sein.

4	� Klare Rollenverständnisse und Zustän-
digkeitsbestimmungen innerhalb und 
zwischen den Organisationen und auch 
zwischen Geförderten und Förderern 
erhöhen Transparenz und Wissensfluss,  
reduzieren Reibungsverluste und  
stärken die Handlungssicherheit aller 
Beteiligten.

5	� Die Förderung sollte als durchgängige 
Prozesskette – von der vorlaufenden  
Beratung über Maßnahmeneintritt und 

-durchführung bis hin zum Absolven-
tenmanagement gedacht werden. Ziel 
ist die Gestaltung eines bruchfreien 
Workflows mit definierten Aufgaben, 
bruchfreien Übergängen, strukturier-
ten Kommunikationswegen und  
kontinuierlichen Lernschleifen.

6	� Eine dauerhafte Qualitätsentwicklung 
in der Zusammenarbeit erfordert einen 
institutionalisierten Dialog und stabile 
Kommunikationsformate sowie eine 
inter- und intraorganisationale Koordi-
nation der Kooperation aller Beteiligten. 

7	� Das Arbeitsmarktpolitische Dreieck 
steht in einem Rahmen lokaler und  
regionaler Netzwerke mit Partnerinnen 
und Partnern in den Unternehmen,  
den Institutionen der Wirtschaft, sozia-
len Trägern, zivilgesellschaftlichen  
Organisationen und öffentlichen  
Verwaltungen, die ein Ökosystem der  
regionalen Arbeitsmarktpolitik bilden. 
Dieses System braucht einen Rahmen 
von guter Governance und verläss- 
licher politischer Unterstützung. 

8	� Dem Land Hessen wird empfohlen, die 
Gestaltung des Maßnahmeprozesses 
im Rahmen seiner Verantwortlichkeit 
zu unterstützen und zu begleiten und 
hier Zusammenarbeit, Dialog und  
die Idee geteilter Verantwortungen im  
Förderprozess beispielsweise in För-
derentscheidungen, Berichtsanforde-
rungen und Planungsgesprächen  
mit einzubeziehen und so Qualität und 
Wirksamkeit der Arbeitsförderung 
nachhaltig zu stärken.
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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Leserinnen und Leser,

kluge Arbeitsmarktpolitik muss sich stets dar-
an messen lassen, ob sie tatsächlich Wirkung 
entfaltet. Entscheidend ist dabei dreierlei: Zu-
allererst: Kommen die Aktivitäten bei den 
Menschen an, die Unterstützung benötigen? 
Agieren Jobcenter und Bildungs- und Qualifi-
zierungsträger – also die Akteure dieses Unter-
stützungssystems – entsprechend zielgerichtet 
und effizient? Und: Sind die Rahmenbedingun-
gen so gestaltet, dass dieses arbeitsmarktpoli-
tische Dreieck aus Jobcenter, Träger und Leis-
tungsberechtigten bestmöglich zusammen- 
wirken kann, Prozesse und Strukturen inein-
andergreifen? 

Eben diesen Fragen hat sich das Forschungs- 
und Transferprojekt »Make it Work. Qualitäts-
prozesse im arbeitsmarktpolitischen Dreieck«, 
gefördert mit ESF+- und Landesmitteln des 
Programms »Impulse der Arbeitsmarktpolitik« 
(IdeA), gewidmet. Eine solche Bestandsaufnah-
me mitsamt der Entwicklung von Ideen zur 

weiteren Optimierung der Förderaktivitäten  
benötigt einen Zugang aus unterschiedlichen 
Perspektiven: Das Institut für Wirtschaft,  
Arbeit und Kultur der Goethe-Universität 
Frankfurt (IWAK), die Hochschule Fulda und 
die Gesellschaft für Wirtschaft, Arbeit und Kul-
tur e. V. (GEWAK) haben dafür ein Konsortium  
gebildet.

Ebenso wie für die Aktivitäten der hessischen 
Arbeitsmarktpolitik gilt für die hiermit als Bro-
schüre vorgelegte Analyse selbst: Entscheidend 
sind die Ergebnisse. Und ich finde, diese kön-
nen sich sehen lassen. Besonders hervorzuhe-
ben ist, dass die Untersuchung nicht bei der 
Analyse stehen bleibt. Sie entwickelt konkrete 
Handlungsempfehlungen – sowohl für die Wei-
terentwicklung der Landesförderung als auch 
für die arbeitsmarktpolitischen Arrangements 
vor Ort. Damit verbindet sie strategische Pers-
pektive mit operativer Umsetzung.

Für die Hessische Arbeitsmarktförderung sind 
die Empfehlungen Bestätigung und Auftrag zu-
gleich. Handlungsfelder wie ein besseres Infor-
mations- und Wissensmanagement vor Ort, 
eine passgenauere Abbildung der Wirkung von 
Förderung durch kleinteiligere Erfolgsmes-
sung oder das Aufbrechen regionaler Silostruk-
turen und das Denken in regionalen Förder-
Ökosystemen statt isolierten Einzelmaßnahmen 
passen zu den jüngsten Schwerpunktsetzun-
gen. Das kann etwa im Ausbildungs- und Quali-
fizierungsbudget oder in der neuen Förderlinie 
»Jugend in Arbeit« beobachtet werden. Diesen 
Weg gilt es nun, weiter zu verfolgen. 

Der Bericht zeigt eindrücklich, wie wichtig die 
aus Landes- und ESF+-Mitteln gespeisten Pro-
gramme und Budgets des Hessischen Arbeitsmi-

nisteriums sind, gerade für die benachteiligten 
Zielgruppen, die besonderen Unterstützungsbe-
darf aufweisen. Hier sind die Bedarfe aufgrund 
von Förderlücken im Regelsystem laut den Be-
fragten aus Jobcentern und von Trägern beson-
ders groß. Dies zu berücksichtigen und dabei auf 
die herausgearbeiteten Aspekte mit innovativen 
und zugleich effizienten Programmdesigns zu 
reagieren, ist eine der Nachschärfungen, die wir 
aus dem Bericht mitnehmen. Beispielhaft seien 
hierfür etwa die Verbindung individueller Res-
sourcenstärkung mit der Bearbeitung systemi-
scher Rahmenbedingungen oder ein stärkerer 
Blick auf die ganzheitliche Gestaltung des Maß-
nahmeprozesses genannt.
 
Für die Jobcenter liegt eine zentrale Schlussfol-
gerung des Berichts darin, ihre Rolle als Kno-
tenpunkt im arbeitsmarktpolitischen Dreieck 
noch konsequenter auszugestalten: als verläss-
licher Partner der Träger und zugleich als pro-
fessioneller, zugewandter Ansprechpartner für 
die Leistungsberechtigten. Der Bericht zeigt, 
dass genau an diesen Schnittstellen über Wir-
kung entschieden wird: Bei der passgenauen 
Auswahl und Vorbereitung auf Maßnahmen, 
bei bruchfreien Übergaben an den Träger und 
bei einer begleitenden Kommunikation wäh-
rend der Maßnahmedurchführung bis hin zu 
einem systematischen Absolventenmanage-
ment. Wo diese Prozesskette nicht durchgängig 
gedacht und gelebt wird, entsteht aus Sicht der 
Betroffenen schnell der Eindruck einer »schi-
ckenden« Behörde; zugleich werden Träger 
hingegen als unterstützender und beratungs-
stärker wahrgenommen.

Umgekehrt wird deutlich: Gute Zusammen- 
arbeit entsteht nicht automatisch, sondern 
braucht Zieltransparenz, klare Zuständigkeiten, 

Vorwort Vorwort

Vorwort persönliche Erreichbarkeit und eine Kommu-
nikationskultur, die Probleme früh sichtbar 
macht und gemeinsam löst. Dazu gehört auch, 
das Wissen über Trägerstrukturen, Maßnah-
mendesign und Maßnahmenziele in den Job-
centern so zu stärken, dass Beratung nicht nur 
formal zuweist, sondern nachvollziehbar be-
gründet, motiviert und Erwartungen klärt. 
Ebenso wichtig ist es, in Vergabe- und Steue-
rungslogiken dort nachzuschärfen, wo bislang 
oft nur minimale oder anlassbezogene Abstim-
mung vorgesehen ist, und stattdessen die ge-
meinsame Verantwortung für Ergebnisse und 
Wirkungen stärker zu verankern. Das Hessi-
sche Ministerium für Arbeit, Integration,  
Jugend und Soziales wird die Schlussfolgerun-
gen des Berichts für die Umsetzung des SGB II 
in Hessen im Rahmen seiner Fachaufsicht  
thematisieren. 

Das Ende eines Strukturprojekts wie »Make it 
Work« bedeutet immer: Das Lernen geht wei-
ter, Erfolge müssen verstetigt werden und es 
ist dort nachzusteuern, wo Potenziale noch 
nicht ausgeschöpft sind. 

Ich danke allen Mitwirkenden für ihr Engage-
ment auf dem Weg zu einer modernen, wir-
kungsorientierten hessischen Arbeitsmarktpo-
litik. Allen weiteren Beteiligten aus Jobcentern, 
von Trägern und den befragten Leistungsbe-
rechtigten danke ich ebenfalls sehr für ihre Zeit 
und ihr geteiltes Wissen. Ihnen wünsche ich 
nun eine anregende und erkenntnisreiche  
Lektüre.

Dr. Kai Seiler  
Leiter der Abteilung Arbeit  
im Hessischen Ministerium für Arbeit,  
Integration, Jugend und Soziales
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Arbeitsverwaltungen, Jobcenter und private 
Arbeitsmarktdienstleister stehen wie alle öf-
fentlichen Verwaltungen vor der Aufgabe, eine 
dreifache Transformation in Wirtschaft und 
Gesellschaft zu bewältigen und aktiv zu gestal-
ten – die ökologische Transformation, die digi-
tale Transformation und das, was als soziale 
Transformation der Gesellschaft bezeichnet 
werden kann. Diese umfasst Migration, die 
Pluralisierung von Lebenslagen und Lebens-
stilen sowie nicht zuletzt den demographi-
schen Wandel, der sich sowohl in der Wirt-
schaft als auch in den Verwaltungen selbst 
bereits deutlich bemerkbar macht. All dies er-
fordert schnelles und vorausschauendes Han-
deln, eine ständige Weiterentwicklung des Pro-
duktportfolios der Verwaltungen, die Anpas- 
sung von Dienstleistungsformaten und eine 
gegenüber den klassischen Bürokratiemodel-
len wesentlich stärker systemisch und vernetz-
te Denk- und Herangehensweise. Kooperation 

zwischen verschiedenen Verwaltungen, vor al-
lem aber auch eine enge Zusammenarbeit mit 
privaten Dienstleistern und zivilgesellschaftli-
chen Organisationen werden in einer von 
schnellem und oft turbulentem Wandel ge-
prägten Umwelt wichtiger, um Kompetenzen 
zu bündeln, Prozesse zu beschleunigen und 
die Dienstleistungen wirtschaftlicher und wirk- 
samer zu gestalten. Auch die Professionalität 
und die Haltung von Mitarbeitenden, Füh-
rungskräften und Entscheidern sind, wie die 
einschlägige Forschung immer wieder hervor-
gehoben hat, kritische Erfolgsfaktoren für eine 
erfolgreiche Gestaltung wirksamer Dienstleis-
tungen am Arbeitsmarkt. Ein »post-bürokrati-
sches« Setting für die Produktion öffentlicher 
Dienstleistungen erfordert neben den natür-
lich weiter notwendigen Fähigkeiten der kor-
rekten Rechtsanwendung und eines respektvol-
len Umgangs mit Bürgerinnen und Bürgern als 
Kundinnen und Kunden zusätzlich und in be-
sonderem Maße Offenheit für die ständige Wei-
terentwicklung der Dienstleistungsprodukte 
und für Innovation. Hinzu kommt die Bereit-
schaft zu kooperativen Problemlösungen über 
Organisationsgrenzen hinweg – nicht nur 
punktuell und situativ, sondern in einer lang-
fristigen, strategischen Perspektive.

Das Land Hessen hat seit langem eine beson-
ders aktive Rolle im Bereich der Arbeitsmarkt-
förderung – als Land mit der Verantwortung 
für die Arbeit der zugelassenen kommunalen 
Träger des SGB II (zkT), die in Hessen einen be-
sonders hohen Anteil der Jobcenter stellen 
und mit einer Reihe von Programmen für Ar-
beitsmarktförderung, Ausbildung und Qualifi-
zierung in den Regionen, die besonderen Ak-
zent auf innovative Ansätze und ganzheitliche 
Förderung der Adressaten setzen. 

Die Arbeitsmarktpolitik und die Förderpraxis 
im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende (SGB II) stand in den letzten fünf bis 
sechs Jahren vor einer Reihe kurz aufeinander 
folgender Herausforderungen. Die Covid-19- 
Pandemie und ihre Begleiterscheinungen erfor-
derten kurzfristige Umstellungen des Service-
modells der Jobcenter und die Erschließung 
neuer, digitaler Wege der Kommunikation mit 
Klientinnen und Klienten und Partnerinnen 
und Partnern, neue Maßnahmeformate und 
neue Kompetenzen auf Seiten der Beschäftigten 
der Jobcenter und der Träger von Fördermaß-
nahmen. Der russische Angriffskrieg auf die 
Ukraine löste eine große Fluchtbewegung nach 
Deutschland und eine Welle von Zugängen Ge-
flüchteter im SGB II aus, die die Beratungskapa-
zitäten der Jobcenter stark anspannten. Die im 
Jahr 2023 in zwei Stufen in Kraft getretene Re-
form des SGB II mit der Einführung des Bürger-
geldes durch die Ampel-Koalition aus SPD, Grü-
nen und FDP hatte erhebliche Auswirkungen 
auf die Praxis der Umsetzung des Rechts in den 
Regionen. Insbesondere die deutliche Rück-
nahme der Regelungen zur Sanktionierung bei 
Verletzung von Mitwirkungspflichten der er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten (eLb) hat 
die Frage nach der Notwendigkeit von neuen 
Ansätzen in der Beratungspraxis mit stärkeren 
Akzenten auf die Stärkung ihrer Eigenmotivati-
on dringlich gemacht. 

Die seit Anfang 2025 ins Amt gekommene Bun-
desregierung aus CDU, SPD und CSU hat sich 
jedoch vorgenommen, das SGB II nach kurzer 
Zeit erneut zu reformieren, einen Teil der Neu-
erungen der Bürgergeld-Reform rückgängig zu 
machen und weitere Änderungen vorzuneh-
men – auch dies mit absehbar weitreichenden 
Auswirkungen auf die Praxis des SGB II. 

Auf dem Arbeitsmarkt trübte sich die Situation 
nach den Einbrüchen im Zuge der Covid-19- 
Pandemie aufgrund der Wachstumsschwäche 
der deutschen Wirtschaft ein. Die Zahl der of-
fenen Stellen ging zurück, die Zahl der Arbeits-
losen stieg nach einer langen Zeit des Rück-
gangs wieder erkennbar an. 

In dieser Situation wurde die Arbeit der Job-
center mit dem Zurückfahren der Budgets für 
Eingliederungsmaßnahmen im Bereich des 
SGB II auf Bundesebene zudem nicht gerade 
erleichtert. 

Zugleich waren auch Probleme innerhalb des 
Fördersystems des SGB II zu erkennen. Die 
Leistungen bei der Integration von Leistungs-
berechtigten in Erwerbsarbeit gingen zeitwei-
se deutlich zurück. Darüber hinaus jedoch war 
auch festzustellen, dass Förderangebote oft 
nicht ausgelastet waren und vorhandene 
(knappe) Budgets nicht ausgeschöpft wurden.
Vor diesem Hintergrund war es nur folgerich-
tig, dass das Hessische Ministerium für Arbeit, 
Integration, Jugend und Soziales in dieser Situ-
ation besonderer Herausforderungen auch 
Überlegungen zur Entwicklung und weiteren 
Optimierung der Förderaktivitäten auf regio-
naler Ebene anstieß. 

Für diese Aktivitäten hatte das Land mit dem 
Konzept des »Arbeitsmarktpolitischen Drei-
ecks« einen konzeptionellen Rahmen ins Auge 
gefasst, der den besonderen Anspruch einer 
partnerschaftlichen Strategie in der Arbeits-
marktpolitik zum Ausdruck bringt. Dieses 
Dreieck verbindet die Jobcenter, Arbeitsver-
waltungen und Kommunen als öffentliche Ver-
antwortungsträger und meist auch Auftragge-
bende von Maßnahmen mit den Trägern der 

1   
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Durchführung dieser Maßnahmen und – nicht 
zuletzt – die Adressatinnen und Adressaten  
der Maßnahmen nicht nur als »Empfängerin-
nen und Empfänger« von Förderleistungen, 
sondern als aktive Ko-Produzentinnen und 
-Produzenten von deren Outcome. Ein gutes 
Zusammenwirken der Beteiligten in diesem 
Dreieck gilt als wichtige Voraussetzung für  
den Erfolg regionaler Arbeitsmarktpolitik im 
Rechtskreis des SGB II und darüber hinaus. 

Im Rahmen des Programms »Impulse der Ar-
beitsmarktpolitik« (IdeA) hat das Land Hessen 
zu diesem Thema das Forschungs- und Trans-
ferprojekt »Make it Work. Qualitätsprozesse im 
Arbeitsmarktpolitischen Dreieck« initiiert, 
um eine Bestandsaufnahme zu machen und 
Ideen zur weiteren Optimierung der Zusam-
menarbeit zu entwickeln. Das Institut für 
Wirtschaft, Arbeit und Kultur der Goethe- 
Universität Frankfurt (IWAK), die Hochschule 
Fulda und die Gesellschaft für Wirtschaft,  
Arbeit und Kultur e. V. (GEWAK) haben dafür 
ein Konsortium gebildet, das dieses Vorhaben 
in drei untereinander abgestimmten Teilpro-
jekten mit einer gemeinsamen Forschungsfra-
ge umgesetzt hat. 

Ziel des Projektes war auf der einen Seite, die 
Dynamik und die Beziehungsqualität im ar-
beitsmarktpolitischen Dreieck besser zu ver-
stehen, Problemschwerpunkte zu identifizie-
ren und Ansatzpunkte für Problemlösungen zu 
finden. Auf der anderen Seite sollte das Projekt 
in der Zeit seiner Umsetzung den Dialog mit 
den Beteiligten eröffnen, Zwischenbefunde 
zur Diskussion stellen und gemeinsame Ele-
mente einer Zukunftsstrategie für die regiona-
le Arbeitsmarktförderung in Hessen entwi-
ckeln. Dies wurde in einem Mix verschiedener 

berufliche Weiterbildung in den Rechtskreis 
SGB III und die Agenturen für Arbeit, seien es 
auch die kritischen Diskussionen um die Bud-
gets der Jobcenter oder die intensiven öffentli-
chen Diskussionen um die richtige Balance 
von Fördern und Fordern in einem System der 
aktivierenden und auf Erwerbsarbeit bezoge-
nen Grundsicherung. Dabei gab es ein Spekt-
rum von Einschätzungen und eine differen-
zierte, in Teilen aber auch durchaus kritische 
Bewertung der jüngeren Reformschritte im 
SGB II aus Sicht der Praxis. Deutlich wurde in 
den Erhebungen und den Diskussionen mit 
den Akteurinnen und Akteuren jedoch auch, 
dass es jenseits der jeweils aktuellen Reform-
diskussionen und Implementationsprobleme 
im SGB II so etwas wie einen durchgängigen 
Bestand an strukturellen Herausforderungen 
gibt, der graduell, aber nicht im Kern von den 
Diskussionen und Wendungen in den Feldern 
der Sozialpolitik und der Rechtsfortbildung 
tangiert wird. Es geht dabei um die Frage, wie 
eine gute Praxis in dem strukturellen Span-
nungsfeld zwischen Massenverwaltung und 
Beratungsqualität, zwischen Aktivierung und 
ganzheitlicher Unterstützung, zwischen Für-
sorge und Arbeitsförderung und den viel zi-
tierten Polen des Förderns und Forderns zu 
entwickeln und dauerhaft zu verankern ist. Da-
bei geht es auch um die Resilienz eines Sys-
tems, das in einem sich schnell wandelnden 
ökonomischen und regulatorischen Umfeld 
eine zwar kontextsensible und situativ respon-
sive, aber auch robuste fachliche Linie mit ei-
ner langfristigen Perspektive entwickeln und 
stabilisieren muss. Dabei sind nachhaltige Ko-
operationsbeziehungen in einem »Ökosystem« 
auf regionaler Ebene von zentraler Bedeutung. 
Man kann deshalb von dem Übergang in eine 
»relationale Arbeitsmarktpolitik« sprechen, 

die sich jenseits des Silodenkens des klassi-
schen Verwaltungsverständnisses organisiert 
und koproduktive Formen der Problembear-
beitung ins Zentrum des fachlichen Selbstver-
ständnisses holt. 

Die Autorinnen und Autoren des vorliegenden 
Projektberichts danken allen Beteiligten, den 
Mitarbeitenden und Führungskräften der Job-
center und Träger, den Expertinnen und Ex-
perten im Sounding-Board des Projekts und, 
nicht zuletzt, den an den Maßnahmen teilneh-
menden Arbeitsuchenden, die an Interviews 
und Dialogforen teilgenommen haben, für 
ihre Mitwirkung, ihre kompetenten Kommen-
tare sowie ihre Anregungen und Ideen. Dank 
gilt selbstverständlich auch dem HMSI und sei-
nen Expertinnen und Experten für das mit der 
Förderung verbundene Vertrauen, aber auch 
für die überaus sachkundige Begleitung in der 
Projektlaufzeit.

Methoden der qualitativen Sozialforschung 
und verschiedener Dialogformate realisiert. 

	 Im Fokus standen dabei

– �	� die Rekonstruktion und Analyse der Hal-
tung der verschiedenen Beteiligten in die-
ser Dreieckskonstellation auf den verschie-
denen Organisationsebenen, 

– �	� die Prozesse der Vorbereitung und Durch-
führung von Maßnahmen der aktiven Ar-
beitsförderung,

– �	� die Kommunikation zwischen den Akteu-
rinnen und Akteuren des arbeitsmarktpo-
litischen Dreiecks und die damit evtl. ver-
bundenen Blockaden und Verständigungs- 
probleme. 

Schließlich wurden aus den Befunden Emp-
fehlungen zur Weiterentwicklung der Praxis 
abgeleitet. Diese orientieren sich an den Pro-
zessschritten bei der Durchführung von För-
dermaßnahmen bei von den Jobcentern beauf-
tragten Trägern sowie an den organisatorischen 
Ebenen, die diese Prozesse einrahmen. Die  
Empfehlungen beziehen sich sowohl auf die 
organisatorische Ebene – also auf Führung, 
Management und Governance – als auch auf 
die operative Ebene von Beratung und Förde-
rung, insbesondere auf Haltungen, professio-
nelle Skills und kommunikative Kompetenz.

Die Haltungen und Perspektiven der Akteurin-
nen und Akteure des arbeitsmarktpolitischen 
Dreiecks waren während der Untersuchungs-
phase von etwa Mai 2024 bis Herbst 2025 ge-
prägt von strukturellen und fachlichen Fragen, 
aber auch von aktuellen Entwicklungen im Be-
reich des SGB II, sei es die Bürgergeld-Reform, 
sei es die Verlagerung der Zuständigkeiten für 

Einführung Einführung
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2.1.	�
Zusammenarbeit im 
arbeitsmarktpolitischen 
Dreieck:  
Einstellungen, Haltungen, 
Kommunikation – Befunde  
der GEWAK

2.1.1. 	 Methodische Vorgehensweise

Um die Komplexität des Untersuchungsfeldes 
»Arbeitsmarktpolitisches Dreieck« im Rahmen 
der vorhandenen personellen und sachlichen 
Ressourcen möglichst gut zu erfassen wurde 
ein Methodenmix aus verschiedenen Interview-
formaten sowie von Daten- und Dokumenten-
analysen gewählt. 

Die Auswertung statistischer Sekundärdaten 
zur aktiven Arbeitsmarktförderung im Rechts-
kreis des SGB II diente der Herausarbeitung 
der arbeitsmarktpolitischen Situation sowie 
aktueller Entwicklungen und Strukturen im 
Markt für Arbeitsmarktdienstleistungen (siehe 
Engler / Schulze-Böing 2024, S. 3-16). Zwei On-
line-Fragebögen, gerichtet an die Leitungen 
von einmal Jobcentern und zum anderen Trä-
gern, dienten einem ersten Aufriss der zum 
Projektstart aktuellen Problemsituation aus 
Sicht der Akteure sowie der Erhebung von 

Strukturdaten der Zusammenarbeit im Unter-
suchungsfeld (Engler / Schulze-Böing 2024,  
S. 23-28 u. 45-53). Die Ergebnisse der Online-
befragungen wurden zur Vorbereitung der Ge-
sprächsleitfäden für die geplanten Fokusgrup-
peninterviews verwendet.

Die leitfadengestützten Fokusgruppeninter-
views in homogener Gruppenzusammenset-
zung (Leitungskräfte der Jobcenter und Träger, 
Mitarbeitende der mittleren Leitungsebene der 
Jobcenter, operative Fachkräfte der Jobcenter 
und Träger, erwerbsfähige Leistungsberechtig-
te (eLb) / Maßnahmenteilnehmende) dienten 
der Erfassung von Erfahrungen und Problem-
sichten in den jeweiligen Perspektiven der Sta-
keholder des Arbeitsmarktpolitischen Drei-
ecks. Zentrale Ergebnisse der Interviews sind 
in den Abschnitten 2.1.2 bis 2.1.3 vorgestellt.

Dokumentenanalysen und ergänzende teil-
nehmende Beobachtungen erbrachten aus-
schnittweise Einblicke in den Realprozess des 
Maßnahmegeschäfts und dienten damit auch 
in einer gewissen Form der Validierung der  
Befunde aus den Fokusgruppeninterviews  
(Abschnitt 2.1.4). 

In der folgenden Übersicht sind die eingesetz-
ten Untersuchungsinstrumente des Teilpro-
jekts GEWAK noch einmal im Überblick sicht-
bar gemacht.

2   
 
Ergebnisse  
der drei 
Teilprojekte
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2.1.2.	� Selbstbilder und  
Rollenverständnisse im arbeits-
marktpolitischen Dreieck

Wie definieren unsere Interviewpartner/-in-
nen ihre Rollen und Positionen im arbeits-
marktpolitischen Dreieck? In den Gruppenin-
terviews, die wir im Rahmen unsers Projekts 
mit Leitungskräften und operativen Mitarbei-
tenden der Jobcenter und Träger sowie mit er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten im SGB II 
(eLb) geführt haben, zeigen sich die unter-
schiedlichen Perspektiven und Rollenver-
ständnisse der Beteiligten. 

	� Leitungskräfte und operative  
Mitarbeitende der Jobcenter

In der Positionierung der Jobcenter und ihrer 
Mitarbeitenden im arbeitsmarktpolitischen 
Dreieck sind in Bezug auf das Verhältnis zu den 
eLb in verschiedener Hinsicht Spannungsver-
hältnisse bzw. Dilemmata erkennbar, die im 
Charakter der spezifischen Dienstleistungen 

des Systems der Grundsicherung angelegt 
sind. Zum einen gibt es das die Soziale Arbeit 
seit jeher prägende Dilemma zwischen Hilfe 
und Kontrolle (Böhnisch / Lösch 1979; Bähr 
2023, S. 168-169), zum anderen aber das für das 
System des SGB II spezifische Spannungsver-
hältnis zwischen Teilhabe- und Vermittlungs-
orientierung. Die interviewten Leitungskräfte 
sehen durchaus, dass ein Jobcenter als »soziale 
Grundsicherungsbehörde« nicht nur Arbeits-
marktdienstleistungen im engeren Sinne zu 
erbringen hat, sondern auch »lebensprakti-
sche Hilfen für Individuen« (JCL16).1 

Andere sehen allerdings auch die Grenzen der 
Teilhabeorientierung und betonen den für sie 

	 1		��  Erläuterung zu den in den Zitationen  
verwendeten Kürzeln: JCop = Jobcenter 
operative Kräfte; JCM = Jobcenter mittlere 
Führungsebene JC, JCL = Jobcenter-Leitung, 
Top = Trägermitarbeitende im operativen 
Bereich, TL = Trägerleitungen, TN = Klienten/
Maßnahmeteilnehmende), H = Hospitation bei 
Gruppeninformation/Maßnahme.

nach wie vor vorrangigen Auftrag der Arbeits-
vermittlung. Die aus ihrer Sicht starke Verhaf-
tung von operativen Beratungskräften und 
Fallmanagern im sozialpädagogischen Denken 
sehen sie kritisch und fordern eine stärkere 
»Vertriebsorientierung«, die auf zügige Ab-
schlüsse drängt, ob nun in Form der Zuwei-
sung einer Maßnahme, also Aktivierung, oder, 
noch besser, durch Vermittlung auf einen Ar-
beitsplatz im allgemeinen Arbeitsmarkt: »Du 
musst einem Eskimo einen Kühlschrank ver-
kaufen können« (JCL01) artikuliert ein Ge-
schäftsführer seine Erwartungen pointiert an 
die Beratungskräfte und meint damit, dass 
man sich dort nicht in sozialer Betreuung der 
Kundinnen und Kunden verzetteln, sondern 
Menschen in Arbeit bringen oder ihnen mit 
passenden Maßnahmen der aktiven Arbeits-
förderung eine Perspektive der Integration er-
öffnen solle. Unbesetzte Maßnahmeplätze wie 
enttäuschende Integrationsquoten hätten ihre 
Ursache nicht nur, aber auch, in einer über-
mäßig sozialpädagogischen Orientierung vie-
ler Beratungskräfte. 

Die Aufgabe von Leitungen und Führungskräf-
ten sei es, zwischen diesen Polen von Teilhabe- 
und Vermittlungsorientierung sowie von part-
nerschaftlicher Kooperation und Durchsetzung 
von Pflichten ein sowohl für das regionale  
Setting des Jobcenters und seine Zielgruppen 
wie für die jeweilige Arbeitsmarktlage optima-
len Modus der Leistungserbringung sicher- 
zustellen. Führung wird gewissermaßen als 
prinzipien- und regelgeleitet, aber auch als  
situativ und flexibel verstanden. 

Beratungsfachkräfte der Jobcenter sehen die 
Herausforderung eines guten Mittelweges zwi-
schen Partnerschaftlichkeit und Regelorientie-

rung. Stärker als die Leitungskräfte betonen sie 
jedoch den Anspruch, in erster Linie als Unter-
stützer und »authentischer« Ansprechpartner 
gesehen zu werden, der das Vertrauen seiner 
Klientinnen und Klienten verdient. Man strebt 
eine »einvernehmliche Arbeit« an (JCOp07), 
will »auf Augenhöhe mit den Kunden ins Ge-
spräch kommen« (JCOp02) und als »Partner« 
der Kunden (JCOp15) wahrgenommen werden.  

Was die Beziehung zu Trägern angeht, formu-
lieren die Leitungskräfte weit überwiegend ein 
Verständnis als Auftraggeber, der bestimmte 
Leistungen von Dritten einkauft, aber weiter-
hin die Letztverantwortung für das trägt, was in 
den Maßnahmen dieser Dritten mit Kunden ge-
schieht. Man sei, wie ein Teamleiter eines Job-
centers erläutert, in der Kommunikation mit 
Trägern zwar »partnerschaftlich«, aber »hart«, 
wenn »Dinge nicht passen« (JCM01). Der Ge-
schäftsführer eines anderen Jobcenters meint: 
»Wettbewerb ist Wettbewerb« und dass man 
Träger nicht »in Watte packen« könne (JCL03).

Die operativen Beratungskräfte sehen die Trä-
ger tendenziell eher als Partner, die eine Leis-
tung erbringen, die komplementär zu ihrer ei-
genen Arbeit ist. Im Rahmen der beauftragten 
Maßnahmen hätten Träger wesentlich mehr 
Zeit pro Kunde oder Kundin, weil dort mit we-
sentlich geringeren Betreuungsschlüsseln ge-
arbeitet werde. Kritisch angemerkt, dass im 
Jobcenter die Beratungskräfte ihre Klientin-
nen und Klienten nicht optimal zu Maßnah-
men beraten und auf sie vorbereiten können, 
da ihnen von ihrer Organisation zu wenig und 
oft nicht geeignete Informationen zu den ent-
sprechenden eingekauften Maßnahmen zur 
Verfügung gestellt werden. Eine Beraterin, die 
vor ihrer Arbeit im Jobcenter in einem Versi-

Abbildung 1
—— 
Datengrundlage 
und Erhebungs-
methoden 
Bestands- 
aufnahme  
und Prozess- 
betrachtung, 
eigene  
Darstellung

Umsetzung: Bestandsaufnahme und Prozessbetrachtung

•	� Auswertung von statistischen  
Rahmendaten

•	 9 Hospitation
•	 Fachgespräche
•	 Dokumentanalysen

Online-Befragungen von  
Geschäftsführungen
Jobcenter (n=12) und Bildungsträger (n=34), 
Mai – August 2024

Fokusgruppeninterviews mit 101 Akteuren 
von Jobcentern und Trägern  
(Leitungen und Mitarbeitende), virtuell,  
Juni 2024 - April 2025

Fokusgruppeninterviews mit  
Leistungsberechtigten bzw.  
Maßnahmeteilnehmenden (n=84), 
in Präsenz, Juli 2024 – Mai 2025
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cherungsunternehmen gearbeitet hat, berich-
tet, dass man dort bei Einführung eines Pro-
duktes intensiv geschult worden sei, um die 
Vorteile des Produktes gut erklären und es da-
mit verkaufen zu können. So etwas vermisse 
sie im Jobcenter schmerzlich. Es sei wichtig, 
gerade die Beratungskräfte als Mittler zwi-
schen Arbeitsuchenden und Fördermaßnah-
me umfassend auf die Aufgabe vorzubereiten 
und sie dafür zu befähigen, denn: »Wenn man 
andere entflammen will, muss man erst ein-
mal selbst brennen.« (JCOp22)

	� Leitungskräfte und operative  
Mitarbeitende der Träger

Die von Jobcentern beauftragten sozialen und 
Arbeitsmarktdienstleister (Träger) weisen eine 
gewisse Vielfalt auf in Bezug auf Rechtsform, 
Status (gewinnorientiert oder gemeinnützig), 
Organisationsgeschichte und die Einbettung 
der Organisationen in größere Zusammenhän-
ge von Verbänden, Unternehmensverbünden 
oder gesellschaftlichen Gruppen. Entsprechend 
breit ist das Spektrum von organisationalen 
»Identitäten« und Verständnissen der Leitungs-
kräfte und Mitarbeitenden von ihrem professio-
nellen und sozialen Auftrag, der Verortung in 
den Governancebeziehungen der Arbeitsmarkt-
politik und der Beziehung zum Jobcenter als 
Auftraggeber. Gemeinsam ist ihnen im Arbeits-
feld des SGB II jedoch der rechtliche Rahmen 
für Ihre Angebote nach dem zweiten Abschnitt 
des SGB III und §§ 16 ff. SGB II, die Bindung an 
die Verfahren nach der Verdingungsordnung 
für Leistungen (VOL) und nicht zuletzt an den 
jeweiligen Budgetrahmen für Eingliederungs-
leistungen bei den Jobcentern, der Schwankun-
gen unterliegt, die erhebliche Planungsunsi-
cherheiten auslösen können. Oft sind Träger 

auf die Refinanzierung aus diesen Budgets in 
hohem Maße angewiesen und haben in dem 
von wenigen Nachfragern bestimmten Markt 
für Arbeitsmarktdienstleistung auch kaum  
Ausweichmöglichkeiten, wenn Aufträge durch 
Nicht-Berücksichtigung bei Vergabeverfahren 
oder reduzierte Eingliederungsbudgets weg- 
fallen. Bei der Durchführung von Maßnahmen 
sind Träger auf gut funktionierende Zusam-
menarbeit mit Jobcentern angewiesen, von der 
Auswahl und Zuweisung von Teilnehmenden 
über die Begleitung während der Maßnahme 
bis hin zum Abschluss und ggf. der Nachbetreu-
ung von Teilnehmenden. Zugleich handelt es 
sich bei Maßnahmen meist um eine sehr spezi-
fische Dienstleistung, bei der die Besonderhei-
ten der einzelnen Fälle eine große Rolle spielen 
und der Aufbau einer funktionierenden Arbeits-
beziehung zwischen Lehrkräften, Coaches oder 
Beratenden zu den Teilnehmenden eine wichti-
ge Voraussetzung für den Maßnahmeerfolg ist. 

Bei den Leitungskräften der Träger gibt es, so-
weit wir aus unserem Interviewmaterial er-
kennen können, drei Selbstbilder bzw. Ver-
ständnisse der eigenen Rolle im Arbeitsfeld2: 
»fachlich-politische Autonomie«, »kollaborati-
ve Fachlichkeit« 3 sowie »loyaler Dienstleister«. 

	 2	� Es handelt sich um die generalisierte Fassung 
der in Schulze-Böing / Engler (2025, S. 162) 
ausführlich vorgestellten Begrifflichkeit.

	 3	�  »Kollaboration« hier im Sinne von Beinhocker 
(2025, S. 181): »Collaboration can then be 
thought of as a subset of cooperation that 
occurs when agents align behaviors in 
mutually beneficial ways, but where the 
structure of the game is not given and static; 
instead, the players themselves are inventing, 
co-creating, and evolving the structure  
of the game over time.«

	� Wahrnehmungen  
der Leistungsberechtigten

Die Teilnehmenden verschiedener Maßnah-
men zeigen sich in den Interviews mehrheit-
lich reflektiert und positionieren sich aktiv und 
mit dem Wunsch nach beruflicher Qualifikati-
on bzw. Eingliederung in den Arbeitsmarkt.

Die Kommunikation mit dem Jobcenter wird 
insgesamt eher mit Kontrolle und weniger mit 
Hilfe in Verbindung gebracht, was sich bei-
spielhaft in der Bemerkung: »Immer Brief –  
alles Kontrolle« (TN21), eines Familienvaters, 
der an einem speziell für Menschen mit Ein-
wanderungsgeschichte ausgerichtetem Berufs-
training teilnimmt, ausdrückt. Das Jobcenter 
erscheint hier als passive Verwaltungs- 
einrichtung und nicht als beratende oder ge-
staltende Instanz. Andere Teilnehmende he-
ben positive Erfahrungen mit Ansprechpart-
nerinnen und Ansprechpartnern der Jobcenter 
hervor und berichten von engagierten und gut 
informierten Beratungsfachkräften. Diese Er-
fahrungen entsprächen aber, wie die Teilneh-
menden zumeist im gleichen Atemzug hinzu-
fügen, nicht der Regel. Man habe mit der 
aktuellen Ansprechperson im Jobcenter eben 
»Glück gehabt« (TN11). Manche Teilnehmen-
den geben überdies Beispiele für erfolgreiche 
Eigeninitiativen in der Kommunikation mit 
dem Jobcenter. Die Übernahme von eigenen 
Vorschlägen durch das Jobcenter wird als Bei-
spiel für erfolgreiche Kommunikation geschil-
dert und die Beratungsfachkraft, die sich Argu-
menten zugänglich zeigt und sich überzeugen 
lässt, kann aus Sicht der Leistungsberechtigten 
als gute Beratungsfachkraft gelten. 
 

Das Verhältnis zum jeweiligen Träger wird in 
den Interviews mit Maßnahmenteilnehmen-
den durchweg positiver beurteilt als das zum 
Jobcenter. Kritische Aussagen beziehen sich 
zum Teil auf die Maßnahmeninhalte, die als 
nicht passgenau (z.B. unterfordernd, keine 
Differenzierung nach Qualifikationsstand)  
beschrieben werden. Ebenso ist in manchen 
Interviews unzureichende oder ineffektive 
Sprachförderung ein Thema. In ländlichen 
Kontexten findet sich die Klage über schwie- 
rige Verkehrsanbindung oder über logistische 
Probleme bei der Bereitstellung von Online-
Angeboten. Positiv wird die Unterstützung bei 
persönlichen Problemen und eine eher ganz-
heitliche Beratung, die Teilnehmende beim 
Träger erführen, erwähnt. Darüber hinaus 
wird der Struktur und Stabilität gebende Cha-
rakter der Maßnahme hervorgehoben und die 
Teilnehmenden erkennen auch unabhängig 
von der Bewertung der Maßnahmeninhalte 
positive Effekte, z. B hinsichtlich Wohlbefin-
den und Selbstwirksamkeitsempfinden, ihrer 
Maßnahmenteilnahme an. Die Teilnahme an 
der Maßnahme sei besser, »als nur zu Hause zu 
sitzen« (TN16). Man mache vor allem mit, um 
z.B. »nicht faul zu werden« (TN23) oder um 
»nicht allein zu sein« (TN78).

Die Träger werden – anders als das Jobcenter, 
das einen lediglich in die Maßnahme »schickt« 
– als ansprechbare und beratungsstarke Ein-
richtungen gesehen. Zusammengefasst lässt 
sich von einer differenzierten Wahrnehmung 
von Jobcenter und Träger als zwei unterschied-
liche, sich innerhalb eines Hilfesystems aber 
im besten Fall ergänzende Institutionen spre-
chen.
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	� Perspektiven der Jobcenter  
und Träger

Unsere Übersichttabellen zeigen die für eine 
Kooperation im arbeitsmarktpolitischen Drei-
eck förderlichen bzw. hemmenden Faktoren, 
und zwar einmal in den wechselseitigen Pers-
pektiven von Jobcenter und Träger (Tabelle 1) 
und zum anderen im jeweiligen Bezug auf die 
Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden 
bzw. Teilnehmenden von Arbeitsfördermaß-
nahmen (Tabelle 2).

förderliche 
Faktoren

hemmende
Faktoren

2.1.3.	�� Praktische Zusammenarbeit  
im arbeitsmarktpolitischen  
Dreieck 

Wie nehmen die beteiligten Akteure die In- 
teraktion im arbeitsmarktpolitischen Dreieck 
wahr? Was bedingt eine gute Zusammenarbeit 
und welche Problemstellungen sind für die Be-
teiligten relevant?

	� Interaktion im arbeitsmarkt- 
politischen Dreieck aus Sicht von 
Leistungsberechtigten

In den Gruppeninterviews mit Leistungsbe-
rechtigten äußern sich die Teilnehmenden zu 
ihren Erfahrungen mit dem Jobcenter, zum 
Kontakt, den sie mit Beratungsfachkräften des 
Jobcenters unterhalten sowie zur Rolle, welche 
sie dem Jobcenter beim Zustandekommen und 
bei der Durchführung der aktuell besuchten 
Maßnahme beimessen. Die Frage, warum man 

in der Maßnahme sei, wird in vielen Fällen 
sehr lapidar und mit dem Verweis auf die Zu-
weisung durch das Jobcenter beantwortet: »Ich 
wurde einfach dahingeschickt« (TN14), kann 
in diesem Zusammenhang als typische Bemer-
kung gelten. Die Maßnahmenteilnahme ist 
hier als Folge einer behördlichen Weisung be-
schrieben und erscheint nicht als Resultat 
überzeugender Beratungstätigkeit. In diesem 
Sinne berichten Teilnehmende ebenso oft, 
dass sie vor ihrem Maßnahmenantritt nur un-
zureichend über Maßnahmeninhalte und Ziele 

Tabelle 1
—— 
Förderliche und 
hemmende 
Faktoren der 
Zusammen-
arbeit aus Sicht 
von Jobcentern 
(JC) und 
Trägern

Tabelle 2
—— 
Förderliche und 
hemmende 
Faktoren der 
Zusammen-
arbeit mit 
Kundeninnen 
und Kunden 
bzw. Teilneh-
menden jeweils 
aus Sicht  
von Jobcentern 
(JC) und 
Trägern

vs. Motto 
oder Schlagwort
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Persönlicher Kontakt

Gemeinsame soziale /
gemeinwohlorientierte 
Grundhaltung

Hohe Mitarbeiterfluktuation 
beim Träger, unpersönliche 
Kommunikation

Unlautere Wettbewerber im 
Maßnahmengeschäft

»Der persönliche Kontakt ist 
durch 20 Emails nicht zu 
ersetzen«

Keine »Quantität vor Qualität« 

Kenntnisse zu Maßnahmen 
und Maßnahmenangebot

Keine Vertriebsorientierung  
der MA, unzureichende 
Schulung der Beratungsfach- 
kräfte zu den Maßnahmen  

»Wer andere entflammen will, 
muss erst einmal selbst 
brennen.« 

Sozialraumorientierung Pauschalisierte Problem- 
bestimmung am Schreibtisch

»Wir schauen dann vor Ort, 
was gibt es da.«

Sanktionsbereitschaft  
der JC-MA

Konfliktscheue der  
JC-Mitarbeitenden (MA)

»Wir brauchen konkrete 
Unterstützung«

Kenntnisse der JC-MA  
zu Maßnahmen

Mangelnde Kenntnisse zu 
Maßnahmen, Mitarbeiter- 
fluktuation bei JC-MA

Beratungsfachkräften  
»in die Maßnahmen holen« 

Intensivere Fallbetreuung, 
Bedarfserhebungen und Ziel- 
gruppenorientierung der JC

Mangelnde Kenntnisse  
der JC zu Teilnehmenden

»Ich glaube, viele JC kennen 
ihre Kunden nicht und kennen 
die Bedarfe nicht«

Partnerschaftliche Kooperation, 
regelmäßiger strategischer 
Austausch, Zieltransparenz

Wettbewerb und  
Vermarktungszwang

»Lernen, mit den Trägern auf 
Augenhöhe zu arbeiten.«

förderliche 
Faktoren

hemmende
Faktorenvs. 

Motto 
oder Schlagwort
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Gute Beratung und  
Kundenansprache

Formale und subjektive 
Kommunikationshindernisse, 
z.B. Dilemma der freien 
Trägerwahl bei AVGS (JCOp01) 

In »der Sprache der Kunden 
sprechen«. 

Mitwirkungsbereitschaft der 
Kundinnen und Kunden

Verweigerung Als »Drohgebärde« ist die  
Möglichkeit zur Leistungs- 
minderung wichtig.

Aufsuchende Beratung Nichterreichbarkeit der 
Kundinnen und Kunden

Besondere Problemlagen 
besser »kennen lernen«.

Persönlicher Kontakt und 
Nahbarkeit der Beratungs-
fachkräfte

Kontaktbeschränkungen 
(während der Pandemie), 
Home-Office, Hotline statt 
Direktdurchwahl

»Gravierender Unterschied« 
zwischen Beratung auf  
Distanz und persönlichem 
Kontakt, wie zu Pandemie-
zeiten festgestellt.

Erweiterte Bemühungen der 
Teilnehmendenansprache 
(Marketing und Akquise, 
Hausbesuche, »Hinterher-
telefonieren«)

Zurückgegangene  
Zusteuerung, mangelnde 
Verlässlichkeit der  
Teilnehmenden

»Wie können wir die Leute 
erreichen?«

Passgenaue Zuweisungen 
durch Jobcenter

Ungezielte Zuweisung  
von Teilnehmenden durch 
Jobcenter

»Die Teilnehmenden gehen 
dann wieder nach Hause«, 
wenn sie von Fallmanagern 
nicht vorbereitet wurden,  
diese hätten sie oft vorher 
noch nie gesehen.
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lichem Ausmaß beteiligen.5 In diesen Fällen 
dient die Maßnahmeninformationsveranstal-
tung unseren Beobachtungen nach nur zum 
Teil der Bewerbung einer Maßnahme, sondern 
erhält im hohen Maße die Funktion eines Pla-
nungsinstruments für die spätere Durchfüh-
rung der Maßnahme: Erst nach der vorgeschal-
teten Informationsveranstaltung lässt sich 
abschätzen, wer und welche Anzahl der vom 
Jobcenter gemeldeten Teilnehmenden tatsäch-
lich für eine Maßnahme eingeplant werden 
muss. 

2.					    Ein zweiter Übergabemodus beschreibt  
					    eine zwischen Träger und Jobcenter 
»hin und her« wechselnde Bewegung. Hierfür 
beispielhaft in unserer Untersuchung ist eine 
Maßnahmeninformationsveranstaltung, die 
unter Beisein des Jobcenters stattfand. Hier 
wurde während bzw. im Anschluss der Veran-
staltung das Interesse für eine Teilnahme ab-
gefragt, um dieses an die jeweilige Beratungs-
fachkraft weiterzuleiten. Ähnlich wurde bei 
einer besuchten Kurseinheit bzw. der hier 
durchgeführten Maßnahme verfahren. Hier 
habe es nach Auskunft des Trägers keine ge-
sonderte Informationsveranstaltungen für 
Gruppen gegeben. Stattdessen kommen poten-
zielle Teilnehmende in Eigeninitiative über die 
angebotene Einzelberatung oder auf Empfeh-
lung durch Beratungsfachkräfte des Jobcen-

	 5	� Z.B. werden auch von Trägerseite schriftliche 
Einladungen verschickt (H1). Bei H2 erfolgt 
die Einladung schriftlich, telefonisch und  
per E-Mail und es wird bei Bedarf dreimal 
»nachgefasst«. Bei H3 erfolgt eine telefo- 
nische Neueinladung durch den Träger an 
diejenigen, die vom Jobcenter angekündigt, 
aber zu einem ersten Info-Termin nicht 
erschienen sind.

formations- oder auch Vorstellungsveranstal-
tungen.4 Auf Grundlage der Beobachtungen 
bei solchen Initiationsveranstaltungen lassen 
sich zwei grundsätzliche Übergabe-Modi un-
terscheiden, nach denen die Veranstaltungen 
jeweils stattfinden.

1.					    Der lineare Übergang der Teilnehmen-
					    den von der Beratung im Jobcenter in 
die spezialisierte Begleitung durch den Träger 
im Rahmen der jeweiligen Fördermaßnahme. 
Die Teilnehmenden erhalten vom Jobcenter 
eine schriftliche Einladung zum Informations-
gespräch und sind im besten Fall bereits zuvor 
in einem Beratungsgespräch über die Maßnah-
me informiert und von der Teilnahme über-
zeugt worden. Die letztgültige Überzeugungs-
leistung obliegt trotzdem dem Träger und ist 
Aufgabe der Infoveranstaltung. Entsprechend 
erfolgt die Inskription in die Maßnahme for-
mell mit der Teilnahme an dieser Veranstal-
tung. Entscheidend dafür, ob ein vom Jobcen-
ter »geschickter« (H1) Leistungsberechtigter 
eine Maßnahme auch antritt, ist aber in der 
Regel dessen Annahme der Einladung: Teil-
nehmende, die der Einladung zur Informati-
onsveranstaltung Folge leisten, lassen sich, 
von Ausnahmen abgesehen, auch in die Maß-
nahme einschreiben. Entsprechendes Gewicht 
wird von den Trägern auf den Einladungspro-
zess gelegt, bei dem diese sich in unterschied-

	 4	� Insgesamt konnten im Zeitraum von Oktober 
2024 bis März 2025 neun Hospitationen bei 
verschiedenen Trägern und Jobcentern in 
Hessen durchgeführt und dabei sowohl 
Informationsveranstaltungen wie auch 
Kurseinheiten verschiedener Maßnahmen 
besucht werden.

Träger auf der anderen Seite erscheinen in den 
Erzählungen der interviewten Maßnahmen-
teilnehmenden wie zwei voneinander getrenn-
te Welten die höchstens punktuell und dann 
vermittelt durch die betreuten Leistungsbe-
rechtigten miteinander im Austausch stehen.

2.1.4.	 Vertiefung  
	 Interaktionshandeln

Die Gestaltung bruchfreier Übergabe- bzw. 
Aufnahmeprozesse sowie die Steuerung der 
fallbezogenen Kommunikation bei der Maß-
nahmedurchführung konnten als wichtige 
Schnittstellenproblematiken innerhalb der 
Förderkette identifiziert werden. Wie erfolgt 
aber der Übergang von Jobcenter-Kundinnen 
und -Kunden in eine Maßnahme in der Praxis? 
Und wie wird die interorganisationale Interak-
tion speziell bei Vergabemaßnahmen von Auf-
traggeberseite aus konzipiert, welche Kommu-
nikationsverfahren werden hier zur Vorgabe 
gemacht? Zu diesen Fragen wurden im An-
schluss an die aus den Befragungen gewonnen 
Befunde vertiefende Untersuchungen unter-
nommen.

	 Übergabemodi  
	 im Take-In-Prozess

Um qualitative Daten zum Interaktionshan-
deln der Akteure zu erheben, wurden bei ver-
schiedenen Maßnahmenträgern und Jobcen-
tern Hospitationen durchgeführt und hier bei 
Gruppenveranstaltungen die Methode der teil-
nehmenden Beobachtung angewandt. Für die 
Hospitationen wurden hauptsächlich Grup-
pensitzungen mit einführendem Charakter in 
neu beginnende Maßnahmen der aktiven Ar-
beitsförderung ausgewählt – so genannte In-

informiert gewesen seien und dass Beratungs-
fachkräfte des Jobcenters ihrer Ansicht nach 
selbst nur über unzureichendes Wissen über 
Maßnahmenangebote und Inhalte verfügten.

Die eigene Interaktion mit dem Jobcenter wird 
von den Maßnahmeteilnehmenden vielfach 
als distanziert oder standardisiert, die Bera-
tung als formalisiert und kontaktarm und we-
nig bedürfnisorientiert erlebt. Dies wird inter-
essanterweise selten kritisiert. Es scheint, dass 
die Teilnehmenden diese Art und Weise des 
Kontakts zum Jobcenter als eher naturgemäß 
und einer Behörde angemessen betrachten. 
Die Beziehung zum Träger wird hingegen oft 
als zugewandt, unterstützend und strukturge-
bend beschrieben und die Träger werden mit 
einer bedarfsorientierten, ganzheitlichen Be-
ratung assoziiert. Kritik an den Maßnahmen 
betrifft eher Inhalte oder Lehrmethoden, nicht 
die Haltung der Fachkräfte. Gleichzeitig zeigen 
sich nur wenige unserer Interviewpartnerin-
nen und -partner unzufrieden mit der Anspra-
che durch das Jobcenter, z.B. was die niedrige 
Kontaktfrequenz während der Maßnahme  
anbelangt. Obwohl man explizit positive Er-
lebnisse mit Jobcenter-Mitarbeitenden als 
»Glücksfall« einordnet, wird dies insgesamt 
wenig beklagt, sondern stattdessen die Vorzü-
ge des Trägers lobend hervorgehoben.

Eine weitergehende Kommunikation oder 
fachliche Zusammenarbeit zwischen Träger 
und Jobcenter wird von den Maßnahmen- 
teilnehmenden in den allermeisten Fällen 
nicht wahrgenommen. Die Kommunikation 
zwischen Jobcenter und Träger erscheint aus 
Sicht der interviewten Maßnahmenteilneh-
menden oft als unkoordiniert, reaktiv und lü-
ckenhaft. Das Jobcenter auf der einen und der 
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Das Modell für eine intensive persönliche Zu-
sammenarbeit schließlich erkennen wir in 
Leistungsbeschreibungen, in denen ein fallbe-
zogenen Austausch zwischen Träger- und Job-
centerpersonal in Form von regelmäßigen, 
persönlichen Gesprächen (Übergabetreffen, 
Fall- oder Förderplanbesprechungen, Ab-
schlussgespräche) vorgesehen ist und damit 
eine engere fachliche und organisatorische 
Verzahnung zwischen Trägern und Jobcentern 
angestrebt wird.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass der 
überwiegende Teil der Leistungsbeschreibun-
gen lediglich eine minimale bis geringe Zu-
sammenarbeit vorsieht. Vorgaben für eine sys-
tematisch angelegte, regelmäßig gepflegte Ko- 
operationsstruktur sind die Ausnahme.

In vielen Fällen bleibt die Kommunikation auf 
ein geregeltes, teilnehmerbezogenes Berichts-
wesen beschränkt, bei dem Träger dem Job-
center vor allem Abschlussberichte und opera-
tive Daten zur Verfügung stellen (minimale 
Zusammenarbeit, siehe Tabelle 3). Eine regel-
mäßige oder persönliche Abstimmung ist hier 
nicht vorgesehen.

Etwa 45 Prozent der untersuchten Leistungs-
beschreibungen sieht eine geringe operative 
Zusammenarbeit vor.7 Hier wird neben der Be-
richterstattung auch ein anlassbezogener Aus-
tausch bei Bedarf oder besonderen Entwick-
lungen vorgesehen. Diese Form bleibt jedoch 
auf Ausnahmefälle begrenzt und sieht keine 
kontinuierliche Kooperation im Maßnahmen-
verlauf vor.

Nur in wenigen Fällen ist eine erweiterte Zu-
sammenarbeit in den Anforderungsprofilen 
der Maßnahme angelegt. Sie umfasst eine re-
gelmäßige Abstimmung über den Maßnahme-
verlauf, etwa durch die gemeinsame Erstellung 
und Fortschreibung von Förderplänen sowie 
durch Fall- oder Abschlussgespräche.

	 6	� Die Ausschreibungen wurden im Zeitraum 
von April bis August 2025 über die eHAD- 
Vergabeplattform oder über die Vergabe- 
plattform des Bundes veröffentlicht.  
38 Ausschreibungen von 18 überwiegend 
hessischer Jobcenter wurden ausgewertet  
(siehe Tabelle 3). 

	 7	� Zwei Leistungsbeschreibungen im  
Sample beziehen sich auf eintägige Event- 
Maßnahmen und werden hier als Sonderfälle 
außerhalb des Schemas gewertet. 

sem Zweck öffentlich ausgeschrieben. Wichti-
ger Bestandteil einer Ausschreibung stellt die 
Leistungsbeschreibung der ausgeschriebenen 
Maßnahme dar. Hier finden sich die Anfor- 
derungen an die vom Träger anzubietende 
Dienstleistung.

Im Rahmen von »Make it Work« wurden Leis-
tungsbeschreibungen aus aktuellen Ausschrei-
bungen für arbeitsmarktpolitische Förder-
maßnahmen in einer strukturierten Inhalts- 
analyse ausgewertet.6 Es wurde untersucht, in 
welchem Umfang Kommunikation und Inter-
aktion zwischen Trägern und Jobcentern in 
der Maßnahmedurchführung vorgesehen 
sind. Dabei ließen sich drei Stufen der Zusam-
menarbeit unterscheiden: (1) minimale Zu-
sammenarbeit, (2) geringe Zusammenarbeit, 
(3) erweiterte Zusammenarbeit und (4) intensi-
ve, persönliche Zusammenarbeit. Diese Stufen 
spiegeln den Grad der Abstimmung, den Infor-
mationsaustausch sowie die Häufigkeit und 
Verbindlichkeit des Kontakts wider.

ters (das berichten die Teilnehmenden im Rah-
men unserer Hospitation) in Kontakt mit dem 
Träger und treten dann mit einem Förderge-
such an ihre Beratungsfachkräfte heran.

	� Interaktionsanforderungen in  
den Leistungsbeschreibungen von 
Vergabemaßnahmen

Die Beauftragung nach öffentlicher Ausschrei-
bung ist neben der Projektzusammenarbeit 
(Zuwendung) und dem Ausstellen von Vermitt-
lungs- und Bildungsgutscheinen ein bedeuten-
der »Transaktionsmodus« zwischen Behörden 
der Arbeitsverwaltung in Deutschland und 
»Dritten«, also den Bildungs- und Qualifizie-
rungsträgern und freien Anbietern von Ar-
beitsmarktdienstleistungen (vgl. Knuth 2018, 
S. 348-350). Für den Bereich des SGB II werden 
hierbei von den Jobcentern arbeitsmarktpoliti-
sche Fördermaßnahmen durch »wettbewerbli-
che Vergabe« (ebd., S.353) und oft vermittelt 
über Regionale Einkaufzentren der Bundes-
agentur für Arbeit (REZ) eingekauft und zu die-

Tabelle 3 
—— 
Welche 
Zusammen-
arbeitsmodelle 
werden von den 
Leistungsbe-
schreibungen 
repräsentiert? 
Absolute  
und relative 
Häufigkeiten.

Zusammenarbeit Leistungs- 
beschreibungen  

Kommunale 
Jobcenter (zkT) 

N=15

Leistungs- 
beschreibungen 

Gemeinsame 
Einrichtungen 

N=23

Leistungs- 
beschreibungen 

gesamt 

N=38

n n n

minimal

gering

erweitert

Intensiv, persönlich

Andere

% % %

3

4

4

3

1

20

27

27

20

6

5

13

2

2

1

22

57

9

9

3

8

17

6

5

2

21

45

16

13

5
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3		  Maßnahmedurchführung

	– �	� Begleitung während der Maßnahme durch 
Beratungskräfte der beauftragenden Stelle

	– �	�� Wechselseitige Erreichbarkeit und struk-
turierte Kommunikation von Fachkräften

4		  Absolventenmanagement

	– �	� Ermöglichung eines bruchfreien Über-
gangs, bei dem Ergebnisse und Erfahrun-
gen unter Berücksichtigung der Perspek-
tive der Teilnehmenden vom Träger in die 
Jobcenter »zurückfließen« und sowohl 
für die weitere Betreuung der betroffenen 
Fälle als auch zur Ausgestaltung und Ver-
besserung der generellen Förderpraxis 
und Zusammenarbeit Wirkungen entfal-
ten können

	1	 Maßnahmenplanung

	– 	� Bereitstellung von Maßnahmewissen bei 
den Beratungsfachkräften (was mehr ist 
als Information zu einer bestimmten 
Maßnahme; es ist die umfassende Kennt-
nis der Maßnahmeziele, -inhalte, -umset-
zungskonzepte und die Fähigkeit, die er-
warteten Wirkungen im Sinne einer Vor- 
teilsübersetzung zielgruppenadäquat zu 
kommunizieren)

	– �	� Ausreichende und zugleich passgenaue 
Zusteuerungen

	2	 Übergabe / Aufnahme beim Träger

	– �	� Vorbereitung und Vorabinformation der 
Teilnehmenden

	– �	� Zieltransparenz
	– �	�� Präziser und flexibler Einsatz von Förder-

instrumenten (z.B. durch sozialraum-
orientierte Lösungen)

Diese Spannungsverhältnisse sind gewisser-
maßen in den objektiv und rechtlich vorgege-
benen Rollen von Jobcentern und Trägern und 
ihrer Beziehung angelegt und lassen sich kaum 
auflösen. Wohl aber können eine reflektierte 
Praxis und eine offene Kommunikationskultur 
dafür sorgen, dass sie produktiv gestaltet wer-
den und nicht in selbstbezogene und auf kurz-
fristige Vorteilsmaximierung ausgerichtete 
Verhaltensweisen umschlagen. Die Entwick-
lung und Pflege von geeigneten Kommunikati-
onsformaten auf allen Ebenen der Zusammen-
arbeit, von der Planung über die Vergabe bis 
hin zur praktischen Fallarbeit kann hierfür 
Grundlagen schaffen.

Im Lichte der aufgeführten Problemschilde-
rungen unserer Interviewpartnerinnen und 
-partner nimmt die Dreiecksbeziehung aus 
Jobcentern, Trägern und Leistungsberechtig-
ten bzw. Maßnahmeteilnehmden  Gestalt an. 
Das arbeitsmarktpolitische Dreieck lässt sich 
auch als funktionaler Arbeitszusammenhang 
beschreiben und der Prozess der Arbeitsförde-
rung als Prozesskette (siehe Abbildung 2). Für 
die Prozesskette lassen sich Anhand der von 
Träger- wie Jobcenterseite aus genannten 
hemmenden und förderlichen Faktoren der 
Zusammenarbeit folgende kritische Punkte 
und Optimierungsmöglichkeiten in den Berei-
chen der Jobcenter bzw. der die Maßnahme 
beauftragenden Stelle, bestimmen:

2.1.5.	� Fazit: Problem- und  
Lösungsbestimmungen

Zu einem großen Teil wird die Qualität des  
Zusammenwirkens der Beteiligten im arbeits-
marktpolitischen Dreieck von den Rahmenbe-
dingungen – Recht, Verfahrensnormen, über- 
geordnete Geschäftspolitiken, finanzielle Res-
sourcen usw. – bestimmt. Gleichzeitig sehen 
wir bedeutende Handlungsfelder, in denen die 
beteiligten Akteure im Verbund mit einer Rah-
men- und Impulsgebenden Politik aktiv wer-
den können. Diese Felder berühren einmal 
den Bereich der Entwicklung und Formierung 
professioneller Haltungen und Haltungs- 
muster im Beziehungsgeflecht des arbeits-
marktpolitischen Dreiecks, zum anderen die 
konkrete Interaktion/Kommunikation der Be-
teiligten im Rahmen der Förderpraxis.

In den qualitativen Befragungen der Akteure 
zeigten sich unterschiedliche Perspektiven 
und Rollenverständnisse der Mitarbeitenden 
von Jobcentern und Trägern in der Förderpra-
xis. Im Wesentlichen ergänzen sich diese in 
produktiver Form. Allerdings wird ebenso  
erkennbar, dass es in den Kooperationsbezie-
hungen angelegte Spannungsverhältnisse gibt, 
etwa bei den Fragen, wie Arbeitsbelastungen 
verteilt werden, wie Auftragsverhältnisse zu 
wahrgenommenen Über- und Unterordnun-
gen in der Fallarbeit führen und wie weit die 
Praxis als gleichberechtigte Arbeit an gemein-
samen Zielen wahrgenommen wird. Auch die 
Frage, wieweit Träger eigenständige Akteure 
oder Auftragnehmer sind und wahrgenommen 
werden, spielt hier hinein. 

Abbildung 2
—— 
Prozesskette 
der Förderung, 
eigene 
Darstellung

Maßnahmebegleitende Beratung durch Jobcenter
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vollen Atmosphäre war hierfür zentral, um 
auch kritische Themen adressieren, versteckte 
Spannungsfelder erkennen und kollektive Pro-
blemlösungsstrategien entwickeln zu können.

Methodisch kamen neben klassischen Mode-
rationsverfahren Elemente der Motivierenden 
Gesprächsführung, der Selbstbestimmungs-
theorie sowie mediative Elemente zum Einsatz 
(Unger et al. 2024a; 2024b; Unger/Sann 2023). 
Durch die Integration der Prinzipien der 
Selbstbestimmungstheorie wurde insbesonde-
re Autonomie- und Kompetenzerleben und so-
ziale Eingebundenheit gestärkt, was zu einer 
nachhaltigeren Partizipation und höheren 
Qualität der Beitragsleistungen führte (s.a. Un-
ger/Sann 2023). Die Motivierende Gesprächs-
führung unterstützte die konstruktive Explora-
tion ambivalenter Positionen ohne Druck oder 
Bewertung, während mediative Elemente hal-
fen, divergierende Sichtweisen zu moderieren 
und eine lösungsorientierte Diskussionskultur 
zu sichern.

Insgesamt nahmen 100 Personen an den vier 
Arbeitsmarktdialogen teil (43 Jobcenter-Mitar-
beitende, 22 Träger-Mitarbeitende, 35 Bürger-
geldbeziehende). Die Umsetzung erfolgte in 
zwei Gesprächsrunden durch geschulte Mode-
ratorinnen und Moderatoren. In der ersten 
Runde diskutierten homogene Gruppen ent-
lang der Leitfragen »Was läuft gut?«, »Was läuft 
schlecht?« und »Was sind unsere drei wichtigs-
ten Themen?«. Ein spezielles Gesprächsraster 
mit Moderationskarten dokumentierte syste-
matisch, wer welches Thema einbrachte und 
an wen es adressiert war; zugleich wurde es 
um weitere relevante Akteure wie Politik,  
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Medien 
und Öffentlichkeit erweitert. Die strukturierte  

realisierbarer Handlungsempfehlungen. Der 
Fokusgruppenansatz erlaubte darüber hinaus, 
Gruppendynamiken und interaktive Erkennt-
nisprozesse sichtbar zu machen und damit so-
wohl individuelle als auch kollektive Einsich-
ten systematisch auszuwerten. Auf diese Weise 
werden nicht nur theoretische Einsichten ver-
tieft, sondern auch konkrete Ansätze für die 
Optimierung der Zusammenarbeit und die  
Entwicklung effektiver arbeitsmarktpolitischer 
Maßnahmen abgeleitet.

Die bewusste heterogene Zusammensetzung 
der Dialoggruppen – bestehend aus Mitarbei-
tenden unterschiedlicher Jobcenter-Bereiche, 
verschiedenen Trägerebenen sowie von Lang-
zeitarbeitslosigkeit betroffenen Menschen – 
gewährleistete einen offenen und unabhängi-
gen Diskurs, der als Forschungs- wie zugleich 
als Lösungsansatz genutzt wird (Keller 2011; 
Bührmann/Schneider 2012; Kühn/Koschel 
2018; Przyborski/Riegler 2020; 2021). Unter-
schiedliche Perspektiven und Erfahrungswel-
ten konnten auf diese Weise systematisch zu-
sammengeführt und sowohl organisationale 
als auch individuelle Sichtweisen transparent 
gemacht werden. Grundlage bildeten die Kon-
takthypothese (Allport 1954), die von einem 
vorurteilsreduzierenden Potenzial gleichbe-
rechtigter Interaktion ausgeht, sowie ein aus-
geprägter Lebensweltbezug, der die konkrete 
Alltagsperspektive aller Beteiligten einbezog. 
Ziel war es, Denk- und Kommunikationsbarrie-
ren sichtbar zu machen, Herausforderungen 
und Gelingensbedingungen im Kontext ar-
beitsmarktpolitischer Maßnahmen zu identifi-
zieren und Potenziale für eine nachhaltig ko-
operative Zusammenarbeit zu erschließen 
(Schöpf et al. 2025; Fischer et al. 2018; Unter-
hofer 2022). Die Schaffung einer vertrauens-

2.2.
Spiegelung von Perspektiven 
der Beteiligten und 
gegenseitiges Verstehen – 
Befunde der Hochschule Fulda

2.2.1.	 Methodische Vorgehensweise

In Stufe zwei wurden vier »regionale Arbeits-
marktdialoge« durchgeführt, in denen Vertre-
terinnen und Vertreter von Jobcentern, Träger-
organisationen und Bürgergeldbeziehende als 
zentrale Akteurinnen und Akteure des soge-
nannten »arbeitsmarktpolitischen Dreiecks« 
(Berzel/Mittermüller 2024) in einem moderier-
ten Austausch zusammengebracht wurden. 
Das methodische Vorgehen orientierte sich an 
einem kombinierten Ansatz aus Teilen des 
Konzeptes des 360-Grad-Feedbacks, Fokus-
gruppenmethodik und Co-Creation-Elemen-
ten (Bloor et al. 2001; Breitenfelder et al. 2004; 
Keller 2011; Przyborski / Riegler 2020; Knaut et 
al. 2023). Ziel war es, Rollenansichten systema-
tisch zu spiegeln, Perspektivübernahmen zu 
ermöglichen und praxisnahe Impulse für die 
Weiterentwicklung der Zusammenarbeit so-
wie für wirksame arbeitsmarktpolitische Inter-
ventionen abzuleiten (Bloor et al. 2001; Brei-
tenfelder et al. 2004; Keller 2011; Przyborski/
Riegler 2020; Knaut et al. 2023). Diese methodi-
sche Verknüpfung ermöglichte es den Teilneh-
menden, eigene Positionen wie auch fremde 
Sichtweisen zu reflektieren und ein vertieftes 
Verständnis für die unterschiedlichen Rollen 
und Interessen innerhalb des Arbeitsumfeldes 
zu entwickeln. Zudem förderten die Co-Crea-
tion-Elemente die partizipative Erarbeitung  
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ger- als auch auf Jobcenterseite Personen, die 
die individuell-notwendigen Aspekte begleiten 
und umsetzen können, wollen, sollen / dürfen. 
Dafür sind entsprechende organisatorische 
Bedingungen (u. a. klare Rahmenbedingungen, 
Prozesse und Verantwortlichkeiten), Kompe-
tenzen (u. a. Gesprächsführung und Beratung) 
sowie gute Beziehungen (z.B. zum Klienten, 
zum Kooperationspartner, aber auch mit der 
Führung) grundlegend. 

	� Detaillierte Ergebnisse im  
Austausch der einzelnen Akteure

In der ersten Gesprächsrunde der Arbeits-
marktdialoge wurde die Schnittstelle zwischen 
Bürgergeldbeziehenden, Jobcentern und Trä-
gern jeweils in den Kategorien »Was läuft gut?« 
und »Was läuft schlecht?« in homogenen Grup-
pen erfragt und diskutiert. Die Themenfelder 
umfassen dabei strukturelle und inhaltliche 
Aussagen, die innerhalb der einzelnen Grup-
pen mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
ausgeprägt sind. So lagen die Schwerpunkte 
bei den Bürgergeldbeziehenden in den Kate-
gorien Beziehungsqualität, Kommunikation 
(Kommunikationsmöglichkeiten, wie z.B. per-
sönliche und schriftliche Kommunikation), 
Maßnahmeninhalte (konkreten Tätigkeiten, 
Lerninhalte und Ziele) und der Organisations-
struktur der Jobcenter (enthält Punkte wie  
Aufgabenverteilung, Zuständigkeiten, Trans-
parenz). Die Jobcenter-Mitarbeitenden fokus- 
sierten die Kategorien Erreichbarkeit, Kom-
munikation, Maßnahmeninhalte, Maßnah-
menorganisation (Planung, Umsetzung, Über-
wachung und Bewertung von Maßnahmen), 
Organisationsstruktur sowie Rahmenbedingun- 
gen (Vorgaben, die Einfluss auf die Situation  
haben, welche i.d.R. nicht veränderbar sind). 

Politik (und in Teilen auch Medien/Gesell-
schaft) mitgedacht werden. Auf Arbeitgeber-
seite wird immer wieder Fachkräftemangel 
thematisiert (Berbée/Stuhler 2023), gleichzei-
tig ist die Bereitschaft für längere Praktika oder 
andere Formen der schrittweisen Wiederauf-
nahme von Arbeit leistungsbeziehender Men-
schen eher gering oder gar nicht vorhanden.

Trotz vieler kritischer Einschätzungen werden 
mehrfach positive Beispiele für eine gute Zu-
sammenarbeit zwischen den Akteuren ge-
nannt. Hierfür sind entsprechende Rahmenbe-
dingungen notwendig, die ein solches Vorgehen 
in einem psychologisch sicheren Umfeld er-
möglichen (z. B. gegenseitiges Vertrauen der 
Beteiligten wie auch Vertrauen in / Rückenstär-
kung von Führung – auf Jobcenter- wie auf Trä-
gerseite, umfassende Gesprächsführungs-/Be-
ratungskompetenzen mit guter Selbstreflexion, 
individuelle Lösungen). Diese Ergebnisse de-
cken sich weitgehend mit Erkenntnissen des 
Projekts »rehapro« (Sann et al. 2024). Sie ver-
deutlichen, dass eine nachhaltige Arbeits-
marktförderung stärker durch Kooperation, 
Partizipation und Ressourcenorientierung ge-
prägt sein sollte, in der kleinste Fortschritte – 
auch wenn sie auf den ersten Blick wenig mit 
dem Ziel der Integration zu tun haben – eine 
viel größere Bedeutung im Zielsystem erhalten 
sollten. Das bisherige System der oft kurzfristig 
angelegten, eher integrationsorientierten Maß-
nahmen kann den Herausforderungen des Ar-
beitsmarkts der Zukunft nur bedingt gerecht 
werden (Schöpf et al. 2021).

Insgesamt lassen die Arbeitsmarktdialoge er-
kennen: Es liegt an den Menschen! Umsetzung 
und Erfolg gehen maßgeblich von den beteilig-
ten Personen aus. Es braucht sowohl auf Trä-

2.2.2.	 Zentrale Ergebnisse

In allen Arbeitsmarktdialogen zeigen die Ak-
teurinnen und Akteure ein starkes Interesse an 
dieser Form des Austauschs und der Zusam-
menarbeit. Honoriert wird, dass die Kommu-
nikation in einem wertschätzenden Miteinan-
der anstatt über den jeweils anderen stattfindet. 
In der ersten Runde zeigen alle drei homoge-
nen Gruppen eine Tendenz zur externalen Zu-
schreibung von Problemen – das heißt, Schwie-
rigkeiten und Gründe für das Ausbleiben von 
Integrationsfortschritten werden häufig bei 
den jeweils anderen Akteuren gesehen. Dabei 
bleibt es jedoch nicht auf das arbeitsmarktpoli-
tische Dreieck beschränkt; auch Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber und politische Ent-
scheidungsträgerinnen und Entscheidungsträ-
ger werden kritisch gesehen. Alle Gruppen äu-
ßern außerdem das Gefühl, dass ihre eigenen 
– teils sogar über das Erwartbare hinausgehen-
den – Bemühungen nicht genügend anerkannt 
werden. Ab der zweiten Dialogrunde wird 
deutlich häufiger ein »echtes Bemühen« um 
Perspektivwechsel und Verständnis für die  
jeweils anderen Akteure erkennbar. Die Aussa-
gen zeugen zunehmend von einer wechselsei-
tigen Anerkennung der Rollen und Sichtwei-
sen. Hier wird deutlich, dass dieses Verhalten 
durch eine entsprechende wertschätzend-mo-
tivierende und zugleich dialog- und partizipa-
tionsstärkende Moderation bzw. Gesprächs-
führung ermöglicht werden kann. 

Eine umfassende Betrachtung der Schnittstel-
lenproblematiken macht deutlich, dass eine 
Reduktion auf drei Gruppen des arbeitsmarkt-
politischen Dreiecks nicht ausreichend ist. Es 
müssen mindestens die Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber sowie die regionale / überregionale  

Dokumentation ermöglichte eine transparen-
te Nachvollziehbarkeit von Argumentations- 
linien sowie eine quantitative Auswertung von 
Themenhäufigkeit und Adressatenbezügen. 

In der zweiten Runde arbeiteten heterogene 
Gruppen auf Basis der zuvor erhobenen Ergeb-
nisse an gemeinsamen Vorteilsübersetzungen 
und Lösungsansätzen. Die Zusammensetzung 
förderte Perspektivwechsel, nutzte Synergie-
effekte unterschiedlicher Wissens- und Erfah-
rungshintergründe und erleichterte die konst-
ruktive Bearbeitung divergierender Sichtwei- 
sen. So konnten realistische, tragfähige und 
von den Beteiligten als wirksam eingeschätzte 
Lösungen entwickelt werden.

Für die Ableitung von Handlungsempfehlun-
gen waren zwei Analyseperspektiven zentral: 
eine Sichtweise, die sich auf die Bedürfnisse, 
Lebenslagen, Perspektiven, Ressourcen sowie 
Problemlagen und entsprechender Lösungs-
ideen der Adressatinnen und Adressaten kon-
zentrierte, zum anderen eine Perspektive, die 
Machtverhältnisse, Wissensordnungen und 
ihre Wirkungen auf Subjekte und soziale Prak-
tiken sichtbar machte sowie auf dieser Basis 
eine bessere Kooperation und Wirkung im 
Kontext des arbeitsmarktpolitischen Dreiecks 
förderte (Bührmann/Schneider 2012; Keller 
2011; Unger et al. 2024b). Die Kombination bei-
der Perspektiven erhöhte die Validität der Er-
gebnisse und stellte sicher, dass die Hand-
lungsempfehlungen theoriegeleitet, empirisch 
fundiert und praktisch anschlussfähig waren.
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	� Wichtige Themen  
aus der ersten Gesprächsrunde

Durch ein Bewertungssystem wurden am Ende 
der ersten Runden die Themen für den Aus-
tausch in der zweiten Runde herausgearbeitet.
 
Die wichtigsten Themen der Bürgergeldbezie-
henden: Interesse der JC-Mitarbeitenden, 
Maßnahmenangebot passt nicht zu meiner  
Situation, Aufrechterhaltung erfolgreicher Ini-
tiativen /  Vereine, Transparenz / Erreichbarkeit 
JC und Träger, Hierarchie (schriftliche Kom-
munikation), Kommunikation Leistungsab- 
teilung, Problem der fehlenden Kinderbetreu-
ung, aktive Maßnahmen-Nachfragen der Kun-
dinnen und Kunden unterstützen, unproduk-
tive Zwangsmaßnahmen beenden.

Die wichtigsten Themen der Jobcenter-Mitar-
beitenden: Gesundheitshemmnisse erhalten 
zu wenig Beachtung, Ängste der Bürgergeldbe-
ziehenden, Unterstützung bei der Bewältigung 
von Belastungen (JC- und Trägermitarbeiten-
de), Mitwirkungshindernisse bei Kundinnen 
und Kunden erkennen und abbauen, Qualitati-
ve Arbeit im JC würdig- und messbar machen, 
fehlende Sprachkurse für motivierte Kundin-
nen und Kunden, Fehlendes Budget für gute 
Maßnahmen, Qualität/ Wirkung in der Bera-
tung – Autonomie des Beratenden.

Die wichtigsten Themen der Träger-Mitarbei-
tenden: Planungssicherheit, Erfolge messbar 
machen, keine Maßnahmen für alleinerzie-
hende Frauen, dialogbasierte Kommunikation 
zw. Träger und Jobcenter, Abbau von Hemm-
nissen (richtige Themen angehen + aushalten), 
Maßnahmenmanagement (von Planung → Um-

im Bereich der Gesundheit miteinschließen. 
Für eine qualitativ hochwertige Beratung be-
nötige es einen geringeren Fallschlüssel und 
weniger administrative Aufgaben. Abschlie-
ßend kritisieren die Mitarbeitenden der Job-
center eine fehlende strategische Ausrichtung 
der Jobcenter sowie definierte realistische 
Teilziele in der Zusammenarbeit mit den Bür-
gergeldbeziehenden.

	� Zusammenfassung  
aus Sicht der Träger

Die Mitarbeitenden der Träger bewerten den 
Austausch mit den Mitarbeitenden der Jobcen-
ter positiv. Gut etablierte Dialogformate wie 
z.B. den Marktplatz der Möglichkeiten, bei de-
nen sich die Träger mit allen Beteiligten vernet-
zen können, werden als Best Practice Beispiel 
angeführt. Die Zusammenarbeit mit den Job-
center-Mitarbeitenden schätzen sie aufgrund 
des zielgerichteten und lösungsorientierten 
Miteinanders. Bezüglich der Inhalte der Maß-
nahmen empfehlen die Mitarbeitenden der 
Träger inhaltlich fokussiertere Angebote, die 
eine individuelle Betreuung der Bürgergeldbe-
ziehenden in den Mittelpunkt stellen. Auch 
wenn die Organisation zwischen Trägern und 
Jobcentern eingespielt ist und auf festgelegten 
Prozessen basiert, sehen sie doch ein erhebli-
ches Risiko in der Planungssicherheit, verbun-
den mit einem hohen administrativen Aufwand 
im Rahmen der Ausschreibung. In Bezug auf 
die motivationalen, emotionalen und psycho-
sozialen Faktoren erleben die Träger-Mitarbei-
tenden immer wieder motivierte und dankbare 
Bürgergeldbeziehende, die jedoch mit multip-
len Hemmnissen und Ängsten behaftet sind.

Neben den beschriebenen positiven und nega-
tiven Faktoren, die Bürgergeldbeziehende im 
Arbeitsmarktpolitischen Dreieck sehen, wur-
den in der Diskussion weitere Themenberei-
che genannt, die übergeordnete Bereiche be-
treffen. Hier wird deutlich, dass die Ins- 
titutionen einen prägenden Einfluss auf den 
Erfolg von Maßnahmen haben und nicht nur 
die eigentliche Maßnahme ausschlaggebend 
für die Bewertung ist. Daneben werden konti-
nuierliche Ansprechpartnerinnen und An-
sprechpartner sowie Informationstransparenz 
als Schlüsselfaktoren benannt.

	� Zusammenfassung aus Sicht  
der Jobcenter

Die Mitarbeitenden der kommunalen Jobcen-
ter schätzen einen guten Kontakt mit Leis-
tungsbeziehenden und Trägern als wirkungs-
voll ein. Verschiedene Angebotsformate, die  
den Bedürfnissen der Bürgergeldbeziehenden 
Rechnung tragen, tragen dazu bei, möglichst 
viele Bürgergeldbeziehende zu erreichen und 
gegebenenfalls notwendige Hintergrundinfor-
mationen zu erhalten. Positiv bewerten die Mit-
arbeitenden außerdem die Entscheidungsfrei-
heit und die Autonomie, die sie in der Beratung 
mit den Bürgergeldbeziehenden erleben.

Kritisch sehen die Mitarbeitenden der Jobcen-
ter die Termintreue der Bürgergeldbeziehen-
den und die fehlende Handhabe, wenn diese 
nicht mitwirken. Auch die Erreichbarkeit bzw. 
Zusammenarbeit mit Leistungssachbearbei-
tenden und angrenzenden Leistungsgebieten 
wird bemängelt. In Bezug auf die Inhalte der 
Maßnahmen wünschen sich die Mitarbeiten-
den der Jobcenter ausreichende und an-
spruchsvollere Elemente, die auch Angebote 

Für die Träger-Mitarbeitenden waren Aus-
tauschformate (standardisierte Formate zum 
Austausch von Informationen zwischen den 
Beteiligten), Kooperation (zweckgerichtete Zu-
sammenarbeit), Maßnahmenorganisation, Or-
ganisationsstruktur sowie motivationale, emo-
tionale und psychosoziale Faktoren (Beweg- 
gründe, Einflüsse wie z.B. soziale Gegebenhei-
ten, Sprache, Kultur, die die Entscheidungen 
und Handlungen der Maßnahmenteilnehmen-
den beeinflussen) die wichtigsten Themen.

	� Zusammenfassung aus Sicht der 
Bürgergeldbeziehenden

Betrachtet man die Äußerungen der Bürger-
geldbeziehenden gegenüber den Jobcentern 
und den Trägern und deren jeweiligen Mitar-
beitenden, so wird deutlich, dass sich eine per-
sönliche und individuelle Betreuung deutlich 
positiv auf das Erleben der Bürgergeldbe- 
ziehenden auswirkt. So wird die Beziehung zu 
Jobcenter-Mitarbeitenden geschätzt, wenn 
diese am Leistungsbeziehenden interessiert 
sind und eine offene Gesprächsatmosphäre be-
steht. Auf der anderen Seite kritisieren die Bür-
gergeldbeziehenden oberflächliche und wenig 
hilfreiche Kontakte mit dem Jobcenter, wenn 
sie eine Behandlung erleben, die an Standard-
prozessen orientiert ist und keinen Raum für 
individuelle Bedürfnisse und flexible Anpas-
sungen lässt. Die mangelnde Transparenz in 
den Zuständigkeiten und dem Arbeitsauftrag 
der einzelnen Jobcenter-Mitarbeitenden wird 
ebenfalls negativ erlebt. Lange Bearbeitungs-
zeiten und unklare Abläufe führen zu Unsi-
cherheiten bei den Leistungsbeziehenden, die 
bei ihnen das Gefühl der Bittstellerei hinter-
lässt. Hier wird die Ambivalenz zwischen per-
sönlichem und schriftlichem Kontakt deutlich.
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	� Umgang mit persönlichen  
Herausforderungen

Ein Vorschlag von Jobcenterseite setzt auf spe-
zialisierte Beratung zum Beispiel durch Ge-
sundheitscoaches. Der Umgang mit individuel-
len Hemmnissen soll stärker ins Zentrum 
rücken. Damit verbunden sind Vorschläge wie 
Wohnraumberatung als Pflichtangebot oder 
die systematische Berücksichtigung von Kin-
derbetreuung.

Ein weiterer Ansatz besteht darin, die Bezie-
hungsarbeit durch Zeitressourcen sowie die 
Motivation zu stärken, die beide Seiten in die 
Gespräche einbringen. 

Auf Seiten der Mitarbeitenden liegt der Lö-
sungsansatz in einer deutlichen Reduktion von 
Bürokratie und einer besseren Ressourcenaus-
stattung z.B. durch die Nutzung einer gemein-
samen Plattform der Jobcenter und der Maß-
nahmenträger. Auch die Fallzahlen müssen 
realistisch sein, damit Beratung in guter Quali-
tät gelingt. 

Lösungen für den Umgang mit persönlichen He-
rausforderungen betreffen nicht nur die Kun-
dinnen und Kunden, sondern ebenso die Ar-
beitsbedingungen der Fachkräfte. Entlastung, 
Spezialisierung und Strukturen, die Zeit für Be-
ziehungsarbeit lassen, sind zentrale Bausteine.

2.2.3.	 Handlungsempfehlungen

Aus den gewonnenen Erkenntnissen werden 
nachfolgend einige Empfehlungen abgeleitet. 
Dabei soll betont werden, dass es sich an vie-
len Stellen um bereits bekannte bzw. in ähn-
licher Form praktizierte Ansätze handelt. 

Maßnahmeninhalte und der Vorstellung der 
Trainerinnen und Trainer. So können Entschei-
dungen für Maßnahmen fundierter getroffen 
werden – ein Schritt in Richtung eines passge-
nauen und motivierenden Systems.

Als Lösung im Hinblick auf Maßnahmenzu-
weisungen schlagen Beteiligte vor, die Praxis 
der Zuweisung zu verändern: Nicht die forma-
le Zugehörigkeit zu einer Zielgruppe soll aus-
schlaggebend sein, sondern die Frage, welches 
Ziel mit einer Maßnahme verfolgt wird und  
ob dies zur individuellen Situation passt. 

	� Erfolgsindikatoren und  
Erfolgsmessung

Diskutiert wird die Frage, wie man Entwick-
lungen besser sichtbar machen kann. Ein Lö-
sungsansatz lautet daher, Zwischenziele syste-
matisch einzubauen.

Einige Träger sprechen sich dafür aus, qualita-
tive Interviews als Rückmeldungen zu nutzen. 
Dies würde helfen, nicht nur das Endergebnis, 
sondern auch Zwischenschritte im Blick zu  
behalten. Solche Schritte lassen sich in die  
Erfolgsmessung einbinden, auch wenn sie ak-
tuell oft nicht sichtbar werden.

Konkret wird vorgeschlagen, zusätzliche Di-
mensionen einzuführen wie z. B. Qualifizie-
rung. Damit wird ein Weg aufgezeigt, wie sich 
die derzeitige Erfolgsmessung anhand der Ver-
mittlungszahlen durch weitere Erfolgskriteri-
en differenzieren lässt.

spräche haben. Ein weiterer Lösungsansatz 
ist, mit Erklärvideos Informationen über Ab-
läufe oder Maßnahmenangebote und -inhalte 
zur Verfügung zu stellen und z.B. mithilfe kla-
rer Handbücher / Anleitungen Missverständ-
nisse zu vermeiden.

Auch die Transparenz über Angebote ist aus-
baufähig. Jobcenter sollten über Maßnahmen-
angebote der Träger allgemein und auch über 
zusätzliche Angebote Bescheid wissen. Weiter-
hin wird vorgeschlagen, Feedback systema-
tisch für alle Beteiligten zu ermöglichen.

	� Maßnahmen

Träger regen an, Maßnahmen modular zu ge-
stalten. Damit könnten bestehende Angebote 
flexibler genutzt werden, ohne sofort völlig 
neue Programme entwickeln zu müssen.

Die Forderung nach Nachhaltigkeit übersetzt 
sich in den Ansatz, Nachbetreuung verbindli-
cher zu verankern. Solche Anschlusslösungen 
können in bestehende Programme integriert 
werden.

Eine Arbeitsgruppe plädiert dafür, verpflichten-
de Maßnahmen durch individualisierte Ange-
bote zu ersetzen. Diese Ansätze zeigen, dass die 
Weiterentwicklung vor allem in der veränder-
ten Umsetzung bestehender Maßnahmen liegt.

Darüber hinaus sollen konkrete Formate ge-
stärkt werden, die bereits positive Effekte zei-
gen. Dazu gehören Einzelcoachings. Ebenso 
stehen innovative Angebote im Fokus. Ein wei-
terer pragmatischer Ansatz ist die Verbesserung 
der Transparenz über bestehende Maßnahmen 
z.B. in Form von Kurzvideos mit Einblick in 

setzung), Übergänge nach Maßnahmen, mehr 
Individualität statt Gruppe (Maßnahmen).

Hervorgehoben sind diejenigen Themen, die 
in den zweiten Runden für eine nähere Be-
trachtung ausgewählt und im Hinblick auf Vor-
teilsübersetzungen und mögliche Lösungsan-
sätze bearbeitet wurden. 

Bei einigen Themen überschneiden sich die 
Perspektiven von Jobcentern, Bürgergeldbezie-
henden und Trägern deutlich. Dies sind die 
Themen Kommunikation und Transparenz, in-
dividuelle Passung, Inhalte und Organisation 
von Maßnahmen, Erfolgskriterien und der Um-
gang mit persönlichen Herausforderungen.

	� Vorteilsübersetzungen und  
Lösungsansätze

Über die Fragestellung »Wie wäre es, wenn es 
richtig gut wäre?«, also das Nachdenken über 
den Idealfall, wurde in der zweiten Runde in he-
terogenen Dialoggruppen Vorteilsübersetzun-
gen und Lösungsansätze diskutiert. Die erarbei-
teten Vorteilsübersetzungen und Lösungsansätze 
werden im Folgenden anhand übergeordneter 
Kategorien detailliert betrachtet.

	� Kommunikation

Um dem Ideal einer klaren, wertschätzenden 
Kommunikation näherzukommen, sollten 
Prozesse visuell dargestellt werden. Diese Art 
der Struktur bietet Orientierung im Alltag und 
erleichtert die schnelle Klärung von Fragen. 
Ein weiteres Element sind technische Hilfen. 
Chatbots, Homepages und digitale Systeme 
sollen Standardfragen beantworten, sodass 
Mitarbeitende mehr Zeit für persönliche Ge-
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Wirkungsevaluation begleitet werden. In Form 
partizipativer Forschung unter Einbeziehung 
aller relevanten Akteursgruppen werden qua-
litative und quantitative Daten erhoben – auf 
individueller, organisationaler und systemi-
scher Ebene, insbesondere im regionalen Kon-
text. Die Ergebnisse dieser Evaluationen flie-
ßen fortlaufend in die Weiterentwicklung der 
Konzepte ein und stellen sicher, dass Maßnah-
men evidenzbasiert und bedarfsgerecht ange-
passt werden können. Nach entsprechenden 
Modellerprobungen kann dies in das Evaluati-
onssystem der Jobcenter übergehen.

	� Fazit

Die Veränderung menschlichen Verhaltens – 
etwa hinsichtlich Arbeitsaufnahme, Motivati-
on oder Lebensführung – ist weit komplexer, 
als viele Maßnahmen oder Programme anneh-
men. Ob Menschen Veränderungen anstoßen 
und umsetzen, hängt von einem Zusammen-
spiel psychologischer, sozialer und strukturel-
ler Faktoren ab. Einfache Rezeptlösungen oder 
lineare Förderlogiken greifen daher zu kurz. 
Erfolgreiche Integrationsprozesse verbinden 
individuelle Ressourcenstärkung mit der Bear-
beitung systemischer Rahmenbedingungen – 
etwa durch Netzwerkarbeit, milieusensible 
Ansätze und die Reduktion struktureller Hür-
den am Arbeitsmarkt. Isolierte Maßnahmen 
bleiben sonst wirkungslos. 
Dazu braucht es einen Paradigmenwechsel: 
weg von steuerungsorientierten Verfahren hin 
zu dialogischer Kooperation und gemeinsam 
verantworteten, prozesshaften Integrations-
strategien – auch mit stärkerer politischer Un-
terstützung. Nachhaltige Integration gelingt 
insbesondere dort, wo Vertrauen, Kohärenz 
und Selbstwirksamkeit auf individueller wie 
institutioneller Ebene gefördert werden.

eine verbindliche Berücksichtigung von Kin-
derbetreuung sowie klar geregelte Schnittstel-
len zu externen Hilfesystemen.

	� Einführung eines  
Case-Managements 

als strukturiertes, bedarfsorientiertes Verfahren 
zur Unterstützung von Menschen mit vielschich-
tigen bzw. komplexen Problemlagen, die eine 
intensivere und koordinierte Begleitung erfor-
dern (vgl. Abschnitt 3.1, Kasten: »Case-Manage-
ment als potenzielles Umsetzungsinstrument«).

	� Netzwerk von Ärzten und 
Psychologen, 

das bei gesundheitlichen Themen der Bürger-
geldbeziehenden unterstützt und im Bedarfs-
fall Akuthilfe leistet (z. B. psychologische Bera-
tung oder Therapieanbindung). Abhängig von 
den finanziellen Ressourcen des Jobcenters 
kann dieses Angebot als Fachstelle im Jobcen-
ter umgesetzt werden, die sowohl Bürgergeld-
beziehenden als auch Mitarbeitenden des Job-
centers zur Verfügung steht und eine hohe 
Flexibilität gewährleistet. Ergänzend oder al-
ternativ kann ein System von Verweisungen an 
externe niedergelassene Ärztinnen / Ärzte und 
Psychologinnen/Psychologen mit besonderen 
Kooperationsregelungen etabliert werden.

Aus den bereits genannten Empfehlungen und 
Ansätzen lassen sich Handlungsempfehlungen 
weiterentwickeln, die speziell die strukturelle 
bzw. Führungsebenen ansprechen wie zum 
Beispiel regionale Foren oder multilaterale  
regionale Entwicklungswerkstätten (vgl. Ab-
schnitt 3.3, Kasten: »Vorschläge für Austauschfor-
mate«). Flankierend kann der gesamte Prozess 
durch eine wissenschaftliche Begleitung und 

	� Inhalte und Organisation von  
Maßnahmen weiterentwickeln

Maßnahmeninhalte, -formate und -organisati-
on sollten flexibel, modular und lernorientiert 
gestaltet werden (vgl. Abschnitt 3.2, »Prozesse der 
Förderpraxis«).

	� Übergänge nach Maßnahmen  
systematisch gestalten

Der Übergang aus einer Maßnahme benötigt 
klare Anschlussstrategien und abgestimmte 
Verantwortlichkeiten (vgl. Abschnitt 3.2, »Prozes-
se der Förderpraxis«).

	� Erfolgskriterien erweitern  
und qualitative Fortschritte  
sichtbar machen

Erfolg sollte nicht ausschließlich über Vermitt-
lungszahlen definiert werden, sondern auch 
qualitative Entwicklungsschritte berücksichti-
gen (vgl.Abschnitt 3.2, »Prozesse der Förderpraxis«).

	� Umgang mit persönlichen  
Herausforderungen stärken 

Die Arbeitsmarktdialoge zeigen deutlich, dass 
persönliche Herausforderungen wie gesund-
heitliche Einschränkungen, psychische Belas-
tungen, fehlende Kinderbetreuung oder insta-
bile Wohnsituationen maßgeblichen Einfluss 
auf Maßnahmeverläufe und Integrationserfol-
ge haben. Diese Hemmnisse werden bislang 
häufig punktuell, jedoch nicht systematisch 
bearbeitet. Empfohlen wird eine stärkere insti-
tutionelle Verankerung entsprechender Unter-
stützungsangebote, etwa durch spezialisierte 
Beratungsfunktionen (z. B. Gesundheitscoaches), 

Auch an dieser Stelle wird deutlich, dass es we-
niger um Erkenntnisse, sondern mehr um das 
Ermöglichen des nachhaltigen Umsetzens geht: 

Die nachfolgenden Empfehlungen, die in den 
gemeinsamen Handlungsempfehlungen um-
fassend behandelt werden, sind hier bewusst 
stark gekürzt und mit einem klaren Verweis 
versehen.

	� Gemeinsame Kommunikations- 
kultur etablieren

Eine vertrauensvolle, transparente und dialog-
orientierte Kommunikation zwischen Jobcen-
tern, Trägern und Bürgergeldbeziehenden ist 
zentrale Voraussetzung für gelingende Zusam-
menarbeit (vgl. Abschnitt 3.1, »Geteilte Verantwor-
tung und ergebnisorientierte Kommunikation«).

	� Transparenz und Erreichbarkeit 
verbessern

Klare Informationen zu Zuständigkeiten, Ab-
läufen und Ansprechpartner/-innen erhöhen 
Orientierung, Verlässlichkeit und Vertrauen 
aller Beteiligten (vgl. Abschnitt 3.1, »Transparenz 
schaffen durch klare Zuständigkeiten«).

	� Passgenauigkeit und Individualität 
von Maßnahmen erhöhen

Maßnahmen sollen stärker an individuellen 
Lebenslagen, Kompetenzen und Bedarfen aus-
gerichtet werden z.B. durch einen individuel-
len Maßnahmen-Integrationsplan (IMIP) (vgl. 
Abschnitt 3.2, »Prozesse der Förderpraxis«).
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profitieren von etablierten Kommunikations-
wegen, schnellen Rückmeldungen und hoher 
Planbarkeit. Kreisexterne Träger verfügen 
zwar häufig über mehr Flexibilität in der in-
haltlichen Gestaltung, stehen aber vor größe-
ren Herausforderungen an den Schnittstellen, 
etwa bei der Bedarfsabklärung oder der Rück-
meldung über Maßnahmenverläufe.

Standardisierte Maßnahmen nach § 45 SGB III 
schränken die Flexibilität zusätzlich ein, wäh-
rend Landesmaßnahmen häufig eine individu-
ellere Anpassung ermöglichen. Gerade bei 
jungen Menschen mit multiplen Problemlagen 
wird deutlich, dass formelle Passung nicht au-
tomatisch tatsächliche Bedarfe abdeckt. Flexi-
bilität, modulare Angebote und die Möglich-
keit, psychosoziale Bedarfe zunächst separat 
zu adressieren, haben sich daher als besonders 
wirksam erwiesen.

Die Zusammenarbeit lässt sich in drei zentrale 
Phasen unterteilen: die Abstimmung und Pas-
sung vor Beginn einer Maßnahme (Phase 1), 
die Begleitung und Kommunikation während 
der Maßnahme (Phase 2) und die Nachsorge 
nach Abbrüchen (Phase 3). Phase 1 umfasst ge-
mäß der Prozesskette der aktiven Arbeits-
marktförderung die Beratung der Teilnehmen-
den, die Erstellung des Kooperationsplans, die 
Übergabe an den Träger sowie die Aufnahme 
der Teilnehmenden beim Träger. Phase 2 ent-
spricht der eigentlichen Maßnahmedurchfüh-
rung, während Phase 3 das Absolventenma-
nagement einschließt. Jede Phase ist mit 
spezifischen Herausforderungen und Hand-
lungsempfehlungen verbunden, die im Fol-
genden zusammengefasst werden. Dabei wird 
zwischen den beiden zentralen Perspektiven 
unterschieden: Zum einen werden die Ein-

Die Auswertung erfolgte inhaltsanalytisch und 
war qualitativ-explorativer Natur: Ziel war 
nicht die statistische Generalisierbarkeit, son-
dern das vertiefte Verstehen von Interaktions-
prozessen und die Identifikation wiederkeh-
render Muster in Passung, Kommunikation 
und Rollenverständnissen. Zur Einordnung 
und Überprüfung der Befunde wurden die 
Zwischenergebnisse anschließend in zwei  
Validierungsrunden mit Leitungen von Job-
centern und Bildungsträgern überprüft (insge-
samt sieben Jobcenter- und neun Trägerleitun-
gen). Diese Validierungsrunden dienten der 
Plausibilisierung, Ergänzung und Schärfung 
der Handlungsempfehlungen. 

2.3.2.	 Zentrale Ergebnisse

Die Zusammenarbeit zwischen Jobcenter,  
Trägern und Teilnehmenden bildet das zentra-
le Steuerungselement im arbeitsmarktpoliti-
schen Dreieck. Sie beeinflusst maßgeblich, ob 
Zuweisungen passgenau erfolgen, Maßnah-
men erfolgreich durchgeführt werden und Ab-
brüche vermieden werden können. Die Ergeb-
nisse der Fallanalysen verdeutlichen, dass der 
Erfolg nicht primär von der Motivation einzel-
ner Akteure abhängt, sondern von klar defi-
nierten Strukturen, abgestimmten Rollen und 
Haltungen sowie von systematischer Kommu-
nikation. Kommunikation fungiert dabei als 
zentrale Steuerungsressource, die erst in Kom-
bination mit zu den Bedarfen der Teilnehmen-
den passenden Maßnahmen ihre volle Wir-
kung entfaltet.

Die Trägerschaft und die Förderlogik haben 
dabei einen direkten Einfluss auf die Zusam-
menarbeit. Kreiseigene Träger, die organisato-
risch eng an das Jobcenter angebunden sind, 

2.3.
Rekonstruktion von 
Abbruchprozessen durch die 
Beteiligten (Fallstudien) – 
Befunde des IWAK

2.3.1.	 Methodische Vorgehensweise

Die Fallstudien des IWAK zielten darauf ab, die 
Mechanismen und Gründe für Maßnahmenab-
brüche im arbeitsmarktpolitischen Dreieck, 
also im Zusammenspiel von Jobcentern, Trä-
gern und Teilnehmenden, rekonstruktiv nach-
zuvollziehen. Im Zentrum steht die Frage, an 
welchen Stellen im Verlauf von Zuweisung, 
Durchführung und Nachsorge Brüche entste-
hen und welche kommunikativen und struktu-
rellen Bedingungen dabei eine Rolle spielen.

Die empirische Basis bilden insgesamt acht 
umfassende qualitative an Leitfäden orien-
tierte Interviews, aus denen sich die Rekonst-
ruktion von drei Fallverläufen an drei unter-
schiedlichen Standorten ergibt. Dabei bezie- 
hen sich zwei Fälle auf Maßnahmen nach § 45 
SGB III und ein Fall auf eine Landesmaßnah-
me. An jedem der drei ausgewählten Standorte 
wurden die Perspektiven der beteiligten Ak-
teure: eine Beratungsfachkraft des Jobcenters, 
eine pädagogische Fachkraft des Trägers und 
jeweils eine teilnehmende Person mit Ab-
brucherfahrung einbezogen. Die Ergebnisse 
der drei Fälle wurden verglichen, um Entschei-
dungspunkte, Informationswege und Bruch-
stellen aus der verschiedenen Akteursperspek-
tiven zu erfassen. Die Erhebungen fanden im 
Zeitraum von Mai bis Juli 2025 statt.
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und Trägern, sowie jährliche Fachkonferenzen 
oder Jahresabschlussgespräche, die Passung 
bestehender Maßnahmen überprüfen und 
neue Bedarfe systematisch zurückmelden.

	� Begrenzte zeitliche  
Ressourcen

Hohe Fallzahlen in den Jobcentern erschweren 
aus Sicht der operativen Mitarbeitenden zudem 
die individuelle Begleitung und direkte Kom-
munikation. Standardisierte Vorab-Checklis- 
ten können helfen, Fälle sinnvoll zu priorisie-
ren und Abbruchrisiken frühzeitig zu erken-
nen, da Teilnehmende häufig Anzeichen wie 
Fehlzeiten, Rückzug oder Verhaltensänderun-
gen zeigen. Leitungen der Jobcenter betonen, 
dass die Verantwortung primär bei den Mitar-
beitenden liegt, die den Austausch aktiv gestal-
ten und ihr Zeitmanagement entsprechend an-
passen sollten. Zeitliche Ressourcen werden 
nicht als primäre Barriere gesehen, entschei-
dend ist vielmehr die verlässliche Durchfüh-
rung regelmäßiger Abstimmungen.

	� Fehlende verbindliche  
Kommunikationsstrukturen

Häufig erfolgen Absprachen anlassbezogen 
und personenabhängig, und klare Regeln über 
Zeitpunkt, Inhalte und Verantwortlichkeiten 
fehlen. Operative Akteure empfehlen, vorbe-
reitende Gespräche zwischen Jobcenter, Träger 
und Teilnehmenden zu führen, um Erwartun-
gen zu klären, Unterstützungsbedarfe sicht- 
bar zu machen und Motivation aufzubauen. 
Ergänzend könnten Kommunikationsregeln 
bereits in Förder- oder Leistungsverzeichnis-
sen verankert werden, um zu definieren, wer 
zu welchem Zeitpunkt mit wem in Kontakt 

gen der Jobcenter bemühen sich dennoch, ein 
strukturiertes Angebot bereitzustellen, das 
den individuellen Bedarfen möglichst gerecht 
wird, etwa durch Coaching, kleine Gruppen 
und Settings zur Förderung von Tagesstruktur 
und sozialer Interaktion.

Die Trägerleitungen heben darüber hinaus 
hervor, dass zusätzliche Informationsveran-
staltungen für Kundinnen und Kunden sowie 
Vorgespräche vor Maßnahmenbeginn hilfreich  
sind, um Passung und Kommunikation zu ver-
bessern. Dabei sollten Jobcenter und Träger 
idealerweise im Tandem auftreten. 

	� Unzureichende Kenntnis über  
Maßnahmeninhalte

Die operative Ebene berichtet in den Inter-
views, dass Beratungskräfte häufig nicht über 
ein vollständiges Bild der Inhalte, Abläufe und 
Ziele von Maßnahmen verfügen, was die Emp-
fehlung erschwert und Missverständnisse be-
günstigt. Aus Sicht der operativen Akteure 
wäre es hilfreich, wenn Träger ihre Angebote 
in kurzen Präsenzvorstellungen beim Jobcen-
ter erläutern und ergänzend Hospitationen er-
möglichen. Dies erleichtert die Einschätzung 
der Passung und stärkt die fachliche Grundla-
ge für Empfehlungen. Leitungen von Jobcen-
tern und Trägern erkennen den Nutzen solcher 
Formate grundsätzlich an, weisen jedoch auf 
den organisatorischen Aufwand hin, insbeson-
dere für kleinere Träger. Trägerbeauftragte im 
Jobcenter können hierbei unterstützend wir-
ken, indem sie Wissen bündeln, Informatio-
nen weitergeben und den Austausch zwischen 
Jobcenter und Träger systematisieren. Ergän-
zend können kurze, verbindlich eingeplante 
Abstimmungszeiten zwischen Teamleitungen 

Aus Sicht der Leitungen zeigen die Validie-
rungsrunden deutliche Unterschiede in der 
Auffassung über Flexibilität und Modularität: 
Die Trägerleitungen lehnen zu starke Modula-
risierung ab, da sie die Planbarkeit der Ange-
bote gefährdet und finanzielle Risiken birgt. 
Jobcenterleitungen hingegen betonen die Not-
wendigkeit flexibler Maßnahmen, um auf die 
heterogenen und sich schnell ändernden Be-
darfe der Teilnehmenden reagieren zu kön-
nen. Vorschaltemodule vor Arbeitsmarktmaß-
nahmen können aus ihrer Sicht notwendig 
sein, um Wartezeiten zu vermeiden und Teil-
nehmende passgenau zu unterstützen. Die 
meisten Jobcenter haben bereits modulare An-
sätze umgesetzt, dabei traten jedoch Situatio-
nen auf, in denen einzelne Module nicht mehr 
belegt wurden, was wirtschaftlich problema-
tisch war. Aus Sicht der Jobcenter ist daher ein 
ausgewogener Mix aus flexiblen und länger-
fristigen Angeboten erforderlich.

Die Leitungen betonen außerdem die Bedeu-
tung gesundheits- und psychosozialer Themen 
sowie die Vermittlung von Sprachkenntnissen, 
die sowohl individuelle Unterstützung erfor-
dern als auch die Verfügbarkeit entsprechen-
der Kurse sichern müssen. Interne Workshops 
in den Jobcentern könnten genutzt werden, 
um Lücken im bestehenden Portfolio zu identi-
fizieren und niedrigschwellige neue Formate 
zu entwickeln. Zudem findet in den meisten 
Jobcentern jährlich eine interne Reflexion der 
Erfahrungen der Beratungskräfte statt, um 
Veränderungen in den Bedarfen zu erkennen 
und den Umfang der Maßnahmen für das 
nächste Jahr zu planen. Da sich Bedarfe jedoch 
zwischenzeitlich ändern, werden Maßnahmen 
häufig nicht vollständig besetzt, was teilweise 
zu suboptimalen Passungen führt. Die Leitun-

schätzungen und Erfahrungen der operativen 
Akteurinnen und Akteure aus den Interviews 
dargestellt, zum anderen die Sichtweisen der 
Leitungen von Jobcentern und Trägern aus 
den Validierungsrunden. 

	� Phase 1  
——  
Abstimmung und Passung vor 
Beginn der Maßnahme

	� Passung zwischen Maßnahmen 
und individuellen Bedarfen

Bereits vor Beginn einer Maßnahme zeigt 
sich, wie gut die Inhalte zu den individuellen 
Bedarfen der Teilnehmenden passen. Aus 
Sicht der operativen Akteure lässt sich erken-
nen, dass standardisierte Vorgaben zu Dauer, 
Inhalten und Abläufen – insbesondere bei 
Maßnahmen nach § 45 SGB III – eine flexible 
Anpassung an komplexe Problemlagen er-
schweren. Insbesondere bei jungen Menschen 
mit multiplen Belastungen kann eine formal 
passende Maßnahme von der tatsächlichen 
Lebenssituation abweichen. Um diese Lücken 
kurzfristig zu überbrücken, könnten Jobcen-
ter und Träger eine »Stabilisierungs-Option« 
vereinbaren, beispielsweise durch modulare 
Einstiegsbausteine, die zunächst Stabilisie-
rung vorsehen und erst im Anschluss in Be-
rufs- oder Arbeitsmarktorientierung überge-
hen. Zudem sollten frühe Abstimmungen 
zwischen Jobcenter und Träger erfolgen, um 
zu prüfen, ob eine Zuweisung sinnvoll ist oder 
zunächst andere Unterstützungsangebote not-
wendig sind, etwa die Einbindung externer 
psychosozialer Dienste wie Therapie oder So-
zialberatung.
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	� Risiko von Abbrüchen 
oder »No-Show«-Verhalten der 
Teilnehmenden

Während der laufenden Maßnahmen zeigt 
sich, ob Teilnehmende stabil eingebunden 
sind oder ob das Risiko besteht, dass sie gar 
nicht erst erscheinen (»No-Show«) oder vorzei-
tig abbrechen. Aus den Interviews mit den 
operativen Akteuren lässt sich ableiten, dass 
regelmäßige Abstimmungen zwischen Jobcen-
ter und Träger sowie transparente Rückmel-
dungen an die Teilnehmenden helfen, Proble-
me frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen 
anzupassen. Dreiergespräche sollten bereits 
bei ersten Warnsignalen durchgeführt werden, 
um gemeinsam mit den Teilnehmenden nach 
Lösungen zu suchen. Feste Zeitfenster für 
Nachbesprechungen von Abbrüchen, die akti-
ve Nutzung von Abschlussberichten und deren 
gemeinsame Reflexion mit den Teilnehmen-
den tragen zusätzlich dazu bei, Anschlussent-
scheidungen vorzubereiten und aus den Fällen 
systematisch zu lernen.

Aus Sicht der Leitungen ergibt sich ein nuan-
cierteres Bild: Die Jobcenterleitungen halten 
Dreiergespräche mit Beteiligung der Beratungs- 
fachkräfte aus den Jobcentern in der Praxis 
nur für schwer umsetzbar. Die Routinen und 
dichten Tagesabläufe machen flexible Termine 
schwierig, und die pädagogischen Kompeten-
zen der Fachkräfte reichen nicht aus, um die 
Teilnehmenden in diesem Rahmen zu unter-
stützen. Wichtig ist jedoch, dass der Kontakt 
zur Beratungsfachkraft während der Maßnah-
me erhalten bleibt, sodass die kontinuierliche 
Begleitung durch den Träger eng mit dem Job-
center abgestimmt werden kann.

zuständige Fallmanagerin oder den Fallmana-
ger der Teilnehmenden informieren. Dafür 
kann ein formaler Rahmen geschaffen wer-
den, der signalisiert, dass Austausch er-
wünscht, aber freiwillig ist und keine zusätzli-
chen administrativen Belastungen erzeugt. 
Durch gezielte Anreize lässt sich die Kommu-
nikation systematisch unterstützen und die 
Abstimmung zwischen Trägern und Jobcen-
tern verbessern.

Aus Sicht der Leitungen wird zudem eine In-
formationspflicht der Träger bei drohenden 
Maßnahmenabbrüchen empfohlen. Jobcen-
ter- und Trägerleitungen sind sich einig, dass 
diese Pflicht in den Anforderungen an die Trä-
ger, wie diese in Ausschreibungen verankert 
sind, aufgenommen werden sollten. Damit 
könnten kritische Entwicklungen frühzeitig 
gemeldet werden, ohne die operative Praxis 
der Fachkräfte beim Träger und beim Jobcen-
ter einzuschränken.

	� Hohe Fallzahl und begrenzte  
zeitliche Ressourcen

Aus den Interviews mit den operativen Akteu-
ren lässt sich ableiten, dass standardisierte 
Vorab-Checklisten, Kurzprotokolle und digita-
le Vorlagen die Kommunikation auch bei ho-
hen Fallzahlen effizient gestalten können. Fes-
te und kurze Zeitfenster für Abstimmungen 
zwischen Teamleitungen und Trägern könnten 
verbindlich in der Personaleinsatzplanung be-
rücksichtigt werden, sodass alle relevanten In-
formationen gesichert und die Zusammenar-
beit strukturiert erfolgt, ohne den Arbeits- 
aufwand unverhältnismäßig zu erhöhen.

den, dass beide Institutionen an einem Strang 
ziehen. Ein offener Umgang mit psychosozia-
len Belastungen ist ebenfalls entscheidend. 
Fachkräfte sollten es zulassen, Themen wie 
Überforderung, Panikattacken oder familiäre 
Konflikte frühzeitig zu besprechen und gege-
benenfalls externe Hilfen zu vermitteln, damit 
sich Teilnehmende ernst genommen fühlen 
und die Wahrscheinlichkeit eines Abbruchs 
sinkt. Persönliche Kontakte zwischen Fach-
kräften erleichtern zudem spontanen Aus-
tausch, klären Missverständnisse und ermög-
lichen situative Anpassungen der Maßnahmen.

Leitungen der Jobcenter und Träger erkennen 
die Bedeutung kontinuierlicher Kommunikati-
on und enger Abstimmung grundsätzlich an, 
sehen jedoch zusätzliche Herausforderungen. 
Häufig bestehen psychische Erkrankungen 
oder soziale Problemlagen wie Wohnungslo-
sigkeit, die zunächst bearbeitet werden müs-
sen, um Teilnehmende für die Inhalte der 
Maßnahme offen zu halten. Die Leitungen be-
tonen, dass Landesprojekte oder ESF-Förde-
rungen die Bearbeitung solcher Themen un-
terstützen können, die regulär nicht abgedeckt 
sind, und somit die erfolgreiche Durchführung 
der Maßnahmen ermöglichen. 

	� Uneinheitliche Rollenverteilung 
und unklare Zuständigkeiten

Ein weiterer Risikofaktor während der Maß-
nahmenumsetzung ist die uneinheitliche Rol-
lenverteilung und unklare Zuständigkeiten in 
der Wahrnehmung von Beratungskräften in 
den Jobcentern und den pädagogischen Mitar-
beitenden bei den Trägern. Aus Sicht der ope-
rativen Akteure sollten Träger bei ersten Prob-
lemen oder auffälligen Entwicklungen die 

tritt, welche Informationen verbindlich wei-
tergegeben werden und welche Rückmelde-
fristen einzuhalten sind. Leitungen betonen, 
dass vertrauensvolle Beziehungen zwischen 
Fachkräften wichtiger sind als formale Vorga-
ben. Die Qualitätssicherung erfolgt über be-
stehende Instrumente wie Befragungen, Inter-
views, Rückmeldungen von Beratungskräften 
oder das Beschwerdemanagement. Träger hin-
gegen wünschen verbindliche Kommunikati-
onsregelungen, gegebenenfalls mit Budgetun-
terstützung. Ein pragmatischer Kompromiss 
besteht darin, einen formalen Rahmen zu 
schaffen, der signalisiert, dass Austausch ge-
wünscht ist, während die Umsetzung freiwillig 
erfolgt und keine zusätzlichen administrativen 
Belastungen erzeugt.

	� Phase 2 
—— 
Begleitung und Kommunikation 
während der Maßnahme

	� Fehlende kontinuierliche  
Kommunikation zwischen Träger- 
und Jobcenter-Mitarbeitenden

Die operativen Akteure berichten, dass regel-
mäßige, kurze Abstimmungen zwischen Job-
center und Träger sowie transparente Rück-
meldungen an die Teilnehmenden den Verlauf 
einer Maßnahme stabilisieren können. Kom-
munikation sollte als fester Bestandteil der 
Maßnahmenkonzeption verankert werden. 
Zwischenberichte, Feedbackschleifen und kla-
re Eskalationspfade geben allen Beteiligten 
Orientierung. Dreiergespräche, die Jobcenter, 
Träger und Teilnehmende zusammenbringen, 
schaffen Transparenz über Erwartungen und 
Fortschritte und vermitteln den Teilnehmen-



42 43Ergebnisse der drei TeilprojekteErgebnisse der drei Teilprojekte

Die Leitungen der Jobcenter machten deut-
lich, dass die Bedarfe der Zielgruppe zuneh-
mend heterogen und komplex sind, was die 
Maßnahmen häufig kostenintensiv macht. Sie 
sprechen sich daher für größere Budgets sowie 
mehr Handlungsspielräume bei der Auswahl 
und Etablierung von Maßnahmen aus. Ein be-
sonderer Fokus liegt dabei auf Sprachkursen 
und gesundheitsbezogenen Angeboten.

Darüber hinaus wünschen sich die Jobcenter-
leitungen stärkere Unterstützung und Rücken-
deckung – insbesondere in Zeiten, in denen 
die Zielgruppe und die Arbeit der Jobcenter ge-
sellschaftlich eher negativ wahrgenommen 
werden. Dies könne dazu beitragen, das Ver-
trauen in ihre Arbeit und in die Qualität der er-
brachten Leistungen zu stärken.

	� Rahmenbedingungen für  
gelingende Zusammenarbeit 
und Kommunikation

Erfolgreiche Zusammenarbeit im arbeits-
marktpolitischen Dreieck hängt nicht allein 
vom Engagement einzelner Fachkräfte ab. Sie 
erfordert verlässliche Rahmenbedingungen, 
die Kommunikation als Steuerungsinstrument 
verankern, die Passung von Maßnahmen si-
chern und die systematische Nutzung von In-
formationen zur kontinuierlichen Verbesse-
rung ermöglichen. Nur so können Angebote 
wirksam begleitet, Fehlpassungen frühzeitig 
erkannt und Lernprozesse institutionell gesi-
chert werden – als Grundlage dafür, dass Füh-
rung, Organisation und operative Praxis tat-
sächlich greifen.

Leitungen der Jobcenter und Träger erkennen 
die Bedeutung dieser Nachsorge- und Lernpro-
zesse ebenfalls an. Fallkonferenzen am Ende 
einer Maßnahme oder nach einem Abbruch, 
bei denen alle drei Akteure des arbeitsmarkt-
politischen Dreiecks beteiligt sind, gelten als 
besonders sinnvoll. Sie schaffen eine solide 
Vertrauensbasis für die weitere Zusammenar-
beit und helfen, Erfahrungen systematisch zu 
reflektieren. Gleichzeitig wird angemerkt, dass 
es im Einzelfall schwierig sein kann, Teilneh-
mende für eine Teilnahme an solchen Konfe-
renzen zu gewinnen. Daher sollten Fallkonfe-
renzen gezielt implementiert und gegebe- 
nenfalls in Ausschreibungen angeregt oder 
eingefordert werden. Leitungen der Jobcenter 
betonen, dass Berichte zu Maßnahmenabbrü-
chen zumeist fristgerecht vorliegen, sodass Re-
flexionen auf einer fundierten Informations-
basis stattfinden können. Diese systematische 
Aufarbeitung von Abbrüchen ermöglicht es, 
Ursachen für Fehlpassungen zu identifizieren, 
Maßnahmen gezielt zu verändern und institu-
tionelle Lernprozesse zu verankern. 

	� Weitere Ergebnisse aus den  
Validierungsrunden  
mit den Leitungen der Jobcenter 
und Bildungsträger

In den Validierungsrunden mit den Leitungen 
der Jobcenter und der Bildungsträger wurde 
neben der Rückmeldung zu den bestehenden 
Handlungsempfehlungen betont, dass bei der 
Einführung neuer Regelungen vorab sorgfältig 
geprüft werden sollte, ob deren Umsetzung in 
der Praxis tatsächlich realistisch und handhab-
bar ist.

gabe auch bei bereits eingetretenen Abbrü-
chen unmittelbar umgesetzt werden. Der Trä-
ger informiert in diesem Fall umgehend die 
zuständige Fallmanagerin oder den zuständi-
gen Fallmanager der Teilnehmenden. So kann 
das Jobcenter schnell reagieren, stabilisieren-
de Maßnahmen einleiten oder erneute Bera-
tung anbieten, um die Teilnehmenden weiter-
hin passgenau zu unterstützen.

	� Unklare Rollen, fehlende Rhythmen 
und mangelnde Lernstruktur

Formale Strukturen bilden die Grundlage für 
systematisches Lernen und umfassen feste 
Nachbesprechungszeitfenster, verbindliche 
Kommunikationswege sowie klar definierte 
Zuständigkeiten innerhalb des Jobcenters und 
beim Träger. Innerhalb dieses Rahmens kön-
nen verschiedene Maßnahmen umgesetzt wer-
den, um Abbrüche gezielt aufzuarbeiten und 
Lernprozesse zu fördern. Dazu gehören Ge-
spräche zwischen Jobcenter, Träger und Teil-
nehmenden, die der Klärung von Hintergrün-
den, der Auflösung von Missverständnissen 
und der Besprechung von Anschlusswegen 
dienen. Ergänzend können standardisierte Er-
hebungen durchgeführt werden, um Abbruch-
gründe vergleichbar zu machen und wieder-
kehrende Muster zu identifizieren. Offene 
Reflexionstreffen im Jobcenter, beispielsweise 
monatlich für Mitarbeitende, die Personen 
derselben Maßnahme betreuen, ermöglichen 
es, Erfahrungen zu bündeln und strukturell 
nutzbar zu machen. Den Teilnehmenden sollte 
dabei vermittelt werden, dass Nachbespre-
chungen konstruktiv erfolgen und nicht sank-
tionierend wirken.

	� Phase 3  
—— 
Nachsorge, Rückmeldungen 
und Lernprozesse nach  
Abbruch

	� Zeitverzögerte Rückmeldungen 
und unklare Informationswege

Kommt es zu einem Abbruch einer Maßnah-
me, stellt die Nachkommunikation eine zent-
rale Schaltstelle dar, um Anschlussentschei-
dungen vorzubereiten und aus den Fällen sys- 
tematisch zu lernen. Aus Sicht der operativen 
Akteure könnten hierfür feste Zeitfenster für 
Nachbesprechungen von Abbrüchen einge-
richtet werden, zum Beispiel monatlich pro 
Maßnahme oder Fallgruppe. Abschlussberich-
te sollten aktiv genutzt und, soweit möglich, 
gemeinsam mit den Teilnehmenden reflektiert 
werden. Auf diese Weise lassen sich Informati-
onen zeitnah austauschen, Anschlussentschei-
dungen vorbereiten und Abbrüche nicht nur 
als statistisches Ereignis betrachten, sondern 
als Lernmoment, aus dem heraus zukünftige 
Fehlpassungen vermieden werden können.

	� Fehlende proaktive Informations-
weitergabe durch den Träger

Ein weiteres Problem ist die fehlende proakti-
ve Informationsweitergabe durch die Träger. 
Sie stehen während der Maßnahme näher am 
Teilnehmenden und erkennen frühzeitig dro-
hende Abbrüche oder Probleme. Ohne klare 
Regelungen, dass Träger bei ersten Auffällig-
keiten das Jobcenter unmittelbar informieren, 
bleiben Chancen für rechtzeitige Interventio-
nen ungenutzt. Aus der Perspektive der ope- 
rativen Akteure sollte die Informationsweiter-
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	� Zwischenfazit

Die Empfehlungen in diesem Bericht zielen da-
rauf ab, vorhandene Ressourcen besser zu nut-
zen und Doppelarbeit zu vermeiden. Jeder Ab-
bruch verursacht nicht nur Brüche für die 
Teilnehmenden, sondern auch zusätzlichen 
(Verwaltungs-)aufwand von Beratung über Zu-
weisung bis zum Maßnahmenbeginn. Verbind-
liche Kommunikationsstandards können diese 
Reibungsverluste reduzieren und mehr Ver-
bindlichkeit schaffen.

Unter sich wandelnden Rahmenbedingungen 
ist es wichtig, Maßnahmen nicht nur nach 
kurzfristigem Aufwand, sondern auch nach 
ihrer Wirkung für die Teilnehmenden zu be-
werten. Klare Kommunikationsroutinen, eine 
verbindliche und an geteilten Haltungen ori-
entierte Führungskultur und ein abgestimm-
tes Zusammenspiel von Förderlogik und Praxis 
tragen dazu bei, Teilnehmende stabiler zu be-
gleiten und Abbrüche zu reduzieren.

Die Analyse zeigt, dass trotz bestehender lan-
despolitischer Rahmenbedingungen gezielte 
Abstimmungs- und Kommunikationsprozesse 
sowie die systematische Nutzung von Erfah-
rungswissen weiterhin entscheidend sind, um 
Passung und Wirksamkeit von Maßnahmen zu 
verbessern. Dabei ist es besonders wichtig, die 
Mitarbeitenden in Jobcentern und bei Trägern 
im direkten Kontakt mit den Teilnehmenden 
zu unterstützen, systematisch und qualitätsbe-
zogen zu kommunizieren.

	 �Qualifikation und Unterstützung 
der Fachkräfte

Die Anforderungen an Fachkräfte steigen insbe-
sondere bei komplexen psychosozialen Prob-
lemlagen. Neben fachlichem Wissen sind kom-
munikative und psychosoziale Kompetenzen 
zentral. Fortbildungen, Supervision, kollegiale 
Fallberatung und Netzwerke mit psychosozia-
len Diensten stabilisieren die Kompetenzen 
der Fachkräfte und verbessern die Begleitung 
der Teilnehmenden. Eine abgestimmte Zusam-
menarbeit zwischen Jobcentern, Trägern und 
weiteren Akteuren ist dabei Voraussetzung.

	� Systematische Nutzung von  
Informationen und Lernprozessen

Schließlich ist die systematische Nutzung von 
Informationen entscheidend für eine lernende 
Organisation. Daten aus Maßnahmen in Umset-
zung und insbesondere zu Abbrüchen sollten 
kontinuierlich analysiert und zwischen Trägern 
und Jobcentern ausgetauscht werden. Standar-
disierte Rückmeldeformate, Reflexionsrunden 
und Dreiergespräche schaffen Transparenz, 
ermöglichen Mustererkennung und fördern 
gezielte Anpassungen. Kommunikation wird 
so zum zentralen Element einer vorausschau-
enden Governance, die institutionelles Lernen 
ermöglicht und die Wirksamkeit von Maßnah-
men langfristig sichert.

	� Governance und Führungskultur

Eine zentrale Rolle kommt dabei der Governan-
ce und Führungskultur zu. Führungskräfte in 
Jobcentern und bei Trägern tragen die Verant-
wortung, Kommunikation, Abstimmung und 
Reflexion als selbstverständlichen Bestand- 
teil professioneller Arbeit zu etablieren – nicht 
als Zusatzaufgabe. Sie schaffen die organisato-
rischen und zeitlichen Voraussetzungen für 
regelmäßige Fallbesprechungen, Dreierge-
spräche und transparente Rückmeldungen. 
Eine wirksame Führungskultur zeichnet sich 
dadurch aus, dass sie Verbindlichkeit schafft, 
Lernprozesse unterstützt und Kommunikation 
aktiv als Steuerungsressource begreift. Wo Lei-
tungen klare, auf abgestimmten Haltungen ba-
sierende Standards einfordern, sichtbar för-
dern und entsprechende Anreize setzen, wird 
Qualität nicht dem Zufall überlassen, sondern 
institutionell verankert.

	� Kommunikation in Förderlogiken 
und Ausschreibungen verankern

Auch auf der Ebene der Förderlogiken und 
Ausschreibungen sollte Kommunikation ver-
bindlich unterstützt werden. Klare Vorgaben, 
etwa zu Rückmeldeschleifen, Eskalationswe-
gen und regelmäßigen Fallbesprechungen, 
können Abstimmung und Transparenz för-
dern, ohne den operativen Spielraum einzu-
schränken. 

Die Validierungsrunden verdeutlichen zudem, 
dass Vorstellungen zu Handlungsempfehlun-
gen zwischen Leitungen der Jobcenter, Trägern  
und operativen Akteuren teilweise deutlich 
auseinandergehen. Vor diesem Hintergrund 
ist es empfehlenswert, dass die Landespolitik 
zunächst einen Diskurs mit den Jobcenterlei-
tungen initiiert, um sie als Koproduzenten bei 
der Verbesserung der Kommunikationsprozes-
se einzubeziehen.
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Ebenen der Zusammenarbeit zur Gestaltung 
einer guten Kommunikationskultur einge-
bracht und wirksam gemacht werden müssen. 
Weitere Empfehlungen (Ebene B) richten sich 
auf die Prozessabläufe der aktiven Arbeitsför-
derung. Hier sprechen wir konkrete Optimie-
rungsmöglichkeiten an und formulieren Pra- 
xishilfen, wie das Zusammenspiel der ver-
schiedenen Beteiligten bei der operativen Um-
setzung aktiver Arbeitsmarktpolitik an jedem 
Schritt der Förderkette verbessert werden 
könnte. Schließlich (Ebene C) betreffen unsere 
Handlungsempfehlungen die strukturellen 
Rahmenbedingungen der Kooperation im ar-
beitsmarktpolitischen Dreieck. Auch hier ma-
chen wir konkrete Vorschläge, wie der Aus-
tausch zwischen den Akteursgruppen in den 
Regionen organisiert und die Entwicklung von 
kollaborativen Arbeitsmodellen zwischen Job-
centern und Trägern gedacht werden kann. 

Unsere Handlungsempfehlungen berühren 
drei Ebenen bzw. Gestaltungsfelder:

A	� Individuelle Haltungen und  
professionelle Selbstverständnisse

B	� Prozessabläufe der  
Arbeitsförderung

C	 Strukturen und Governance

Grundlegend für die Interaktion im arbeits-
marktpolitischen Dreieck sind zunächst die 
Handlungen und Haltungen der beteiligten 
Personen – die Fach- und Leitungskräfte der 
Träger und Jobcenter sowie die Förderadressa-
tinnen und -adressaten im SGB II. Die Basis 
unserer Empfehlungen (Ebene A) bildet ent-
sprechend die Entwicklung von individuellen 
Kompetenzen und Ressourcen, die auf allen 

3   
 
Handlungs- 
empfehlungen

Abbildung 3
—— 
Drei Gestal-
tungsfelder 
(Individuen, 
Prozesse, 
Strukturen), 
eigene  
Darstellung

Ebene C

Ebene B

Ebene A

Strukturen und
Führung

Individuum – Kompetenzen und Haltungen

Prozesskette Arbeitsförderung

1
Beratung und 
Kooperations-
planung

2
Übergabe / 
Aufnahme 
beim Träger

3
Maßnahmen-
durchführung

4
Absolventen-
management
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Verhältnis zu Kundinnen und Kunden sowie zu 
den Kooperationspartnern sicherzustellen im 
Sinne des Abgleichs vom Verständnis der Zu-
sammenarbeit und des praktischen Handelns 
zwischen Führungsebene und operativer Ebe-
ne sowie zwischen den beteiligten professio-
nell handelnden Personen. Man sollte sich also 
um eine gemeinsame Sprache in Bezug auf 
»Knackpunkte«, etwa Entscheidungen zu Geld-
leistungen oder Leistungsminderungen, in der 
praktischen Beratungsarbeit bemühen. 

	 �Transparenz schaffen durch  
klare Zuständigkeiten

Die Klärung von Zuständigkeiten und Rollen-
verteilungen sowohl innerhalb der Organisa-
tionen als auch organisationsübergreifend 
schafft wechselseitige Transparenz und kann 
zu Strukturierung von Kommunikationspro-
zessen und einem gestärkten wechselseitigen 
Verständnis in der Interaktion beitragen. Visu-
alisierungen oder digitale Formate sowie eine 
zielgruppen-adäquate Sprache in der schrift- 
lichen Kommunikation (Briefe, Einladungen, 
Mitteilungen) können hier unterstützend ein-
gesetzt werden, um z. B.  Informationen über 
Zuständigkeiten sowie Maßnahmenangebote, 
inhalte und Zielsetzungen an die entsprechen-
den Akteure des arbeitsmarktpolitischen Drei-
ecks zielgerichtet weiterzugeben. 

Die Bestellung von Träger- oder Maßnahme-
beauftragten in Jobcentern ist besonders ge-
eignet, Wissen zu bündeln und eine zentrale 
Schaltstelle für die Kommunikation zwischen 
Jobcenter und Träger zu schaffen. Zugleich 
wird damit die Verantwortung für eine gute 
Kommunikation an einer Stelle verortet. Dabei 
ist wichtig, dass die Aufgaben- und Verantwor-

Dabei soll es um eine vertrauensvolle, transpa-
rente und dialogorientierte Zusammenarbeit 
zwischen Jobcentern, Trägern und Leistungs-
berechtigten und darüber hinaus weiteren Ak-
teuren der Arbeitsmarktintegration gehen. Die 
Verankerung partizipativer Gesprächsstruktu-
ren in den Qualitätsmanagementsystemen der 
Organisationen oder in Maßnahmenausschrei-
bungen kann die Umsetzung erleichtern. 

	� Haltungen entwickeln, Strukturen 
und Prozesse gestalten —  
Kooperation stärken

Die Entwicklung einer guten Kultur der Koope-
ration auf allen Ebenen ist eine wichtige Füh-
rungsaufgabe in den beteiligten Organisatio-
nen. Gute Kooperation setzt letzten Endes auch 
entsprechende Haltungen bei den Mitarbeiten-
den der verschiedenen Organisationen voraus. 
Diese Haltungen zu entwickeln und zu sichern 
ist ebenfalls eine Kernaufgabe von Führung, 
ebenso wie die begleitende Beobachtung der 
Prozesse im arbeitsmarktpolitischen Dreieck 
und die Nachhaltung von Prozessstandards und 
Wirkungen. Zudem ist es eine Führungsauf- 
gabe, Strukturen und Prozesse im jeweils gege-
benen finanziellen Rahmen so zu gestalten bzw. 
zu verändern, dass Mitarbeitende in den eige-
nen Organisationen, ausreichend Freiräume 
haben, was auch Zeitressourcen einschließt, 
um Kooperation systematisch und bedarfsge-
recht zu praktizieren. Gegebenenfalls können 
neue Kompetenzbedarfe auf allen Handlungs-
ebenen entstehen, um notwendige (grundle-
gende) Prozesse der Organisations- und Perso-
nalentwicklung anzustoßen und umzusetzen. 

Wichtig erscheint auch, eine gewisse Konsis-
tenz im Auftritt der jeweiligen Organisation im 

3.1.
Geteilte Verantwortung 
und ergebnisorientierte 
Kommunikation

Die Akteurinnen und Akteure des arbeits-
marktpolitischen Dreiecks haben unterschied-
liche Rollen, einen jeweiligen unterschiedli-
chen rechtlichen Status, verschiedene Pers- 
pektiven auf die gemeinsame Aufgabe, in man-
cher Hinsicht möglicherweise auch unter-
schiedliche Interessen. Gleichwohl kann die 
gemeinsame Aufgabe nur erfüllt werden, 
wenn alle Seiten gut und vertrauensvoll zu-
sammenarbeiten und sich als Teil einer Ver-
antwortungsgemeinschaft begreifen. Dazu ge-
hören Transparenz in Bezug auf Ziele, Prozesse 
und Ressourcen, aber auch Rechenschafts-
pflichtigkeit (Accountability) in Bezug auf Er-
gebnisse und Wirkungen der jeweiligen Leis-
tungen und die Bereitschaft zu einer offenen 
und ergebnisorientierten Kommunikation. 

	� Erfahrungsaustausch stärken — 
Kommunikationskultur vertiefen

Die Entwicklung und Pflege von geeigneten 
Kommunikationsformaten auf allen Ebenen 
der Zusammenarbeit, von der Planung über 
die Vergabe bis hin zur praktischen Fallarbeit, 
beispielsweise die gemeinsame Fortbildung 
von Fachkräften aus Jobcentern und Trägeror-
ganisationen – insbesondere zu rechtlichen 
und prozessualen Fragestellungen – kann die 
Handlungssicherheit im Alltag stärken und 
Grundlagen schaffen für eine reflektierte Pra-
xis und eine offene Kommunikationskultur. 
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wie diese Funktion in die Kommunikations-
ströme zwischen Jobcenter und Träger einzu-
binden ist, als zentrale Relaisstation mit Koor-
dinationsfunktion oder als im Hintergrund 
bereitstehende Stelle mit Interventionsfunk- 
tion bei Abstimmungsproblemen.
Wenn in den Jobcentern eine Betreuung und 
Beratung über die reine Vermittlung hinaus 
angestrebt wird, kann die Einführung eines 
Case-Managements sinnvoll sein (siehe Kasten).

tungsprofile dieser Funktionen durchdacht 
und organisationsintern wie -extern gut kom-
munizieret werden. In der Praxis sind solche 
Funktionen oft Zusatzaufgaben zu der Haupt-
aufgabe als Beratungsfachkraft, Teamleitung 
o. ä. Gerade dann ist es besonders wichtig vor-
ab zu klären, welche Aufgaben mit der Funkti-
on verbunden sind und ob diese zuverlässig im 
Rahmen der verfügbaren Zeitressourcen erle-
digt werden können. Zugleich ist zu klären, 

»CASE-MANAGEMENT als potenzielles Umsetzungsinstrument«

Case-Management (CM) ist ein strukturiertes, bedarfsorientiertes Verfahren zur 
Unterstützung von Menschen mit vielschichtigen bzw. komplexen Problemlagen, 
die eine intensivere und koordinierte Begleitung erfordern. CM richtet sich auf  
die Bearbeitung der Fallsituation und zielt auf eine Verbesserung der Lebenslage 
sowie – im Jobcenter – auf eine nachhaltige Arbeitsmarktintegration.

Grundprinzipien

CM folgt einer klaren Prozesslogik, die sicherstellt, dass Unterstützungsbedarfe  
systematisch erkannt und zielgerichtet bearbeitet werden. Zu Beginn wird geprüft, 
ob ein Fall aufgrund seiner Komplexität tatsächlich CM-relevant ist. Im anschließen-
den Assessment werden Problemlagen, Ressourcen und Stärken ganzheitlich  
erfasst (im SGB II spiegelt dies die Potenzialanalyse). Gemeinsam mit den Leistungs-
berechtigten werden darauf basierend realistische Ziele formuliert und in einem  
Hilfeplan festgehalten (im SGB II steht hier-für der Kooperationsplan zur Verfügung). 
Dies strukturiert den Fall und stärkt die Mitwirkung der Klientinnen und Klienten.

Die Koordination (»Linking«) verbindet die Ziele mit geeigneten Unterstützungs-
angeboten, etwa Sucht- oder Schuldnerberatung, Jugendhilfe oder arbeitsmarkt- 
bezogenen Maßnahmen (z. B. Dreiergespräche). Die Aufgabe besteht darin, diese  
Angebote sinnvoll aufeinander abzustimmen und Doppelstrukturen zu vermeiden. 
Ein kontinuierliches Monitoring stellt sicher, dass vereinbarte Schritte umgesetzt 
werden und weiterhin stimmig sind. Bei veränderten Lebenslagen erfolgt ein  
Re-Assessment. Am Ende steht eine Evaluation, in der überprüft wird, ob Ziele  
erreicht wurden oder der Prozess in anderer Form fortgeführt werden sollte.

CM ist angezeigt, wenn

	 •	 multiple Problemlagen und komplexe Unterstützungsbedarfe bestehen,
	 •	 verschiedene Hilfesysteme koordiniert werden müssen oder
	 •	 ein intensiver, längerfristiger Begleitprozess erforderlich ist.
 
CM ist nicht angezeigt, wenn

	 •	 die regelhafte Betreuung ausreicht,
	 •	� spezialisierte Angebote eindeutig zuzuordnen sind oder keine  

Bereitschaft zu einem kooperativen Prozess besteht.

Mehr-Ebenen-Ansatz

Auf der Einzelfallebene steht eine ressourcen- und lösungsorientierte Beratung  
im Vordergrund, die Klientinnen und Klienten unterstützt, aber ihnen nicht alle  
Aufgaben abnimmt, um erlernte Hilflosigkeit zu vermeiden und Selbststeuerung zu 
fördern. Die Organisationsebene erfordert klare Rollen, definierte Abläufe und 
strukturierende Werkzeuge (z. B. Kooperationsplan). Auf der Netzwerkebene ist ein 
abgestimmtes Vorgehen mit internen und externen Partnern notwendig, um  
Unterstützungsangebote effektiv zu bündeln.

Die fachliche und organisatorische Verantwortung für den gesamten Unterstüt-
zungsprozess liegt bei der Fallmanagerin bzw. dem Fallmanager – auch dann,  
wenn externe Netzwerkpartner beteiligt sind (Accountability). Dies umfasst die 
Pflicht, Entscheidungen nachvollziehbar zu begründen, Alternativen abzuwägen 
und das Vorgehen transparent zu dokumentieren. Ein zentraler Bestandteil  
ist die sorgfältige Prüfung, ob ein Fall im CM verbleibt oder ob eine Weitergabe 
fachlich gerechtfertigt ist.

»Accountability« (Rechenschaftspflichtigkeit) bedeutet in diesem Zusammen-
hang, zwischen eigener Prozessverantwortung und der gezielten Einbindung  
externer Unterstützungsangebote einen Ausgleich zu finden.

CM erfordert eine klare Abgrenzung zwischen Regieführung (Bedarfsermittlung, 
Zielklärung, Koordination) und Leistungserbringung bzw. Einbindung externer  
Angebote. Diese Rollendifferenzierung bildet die Grundlage für ein wirksames und 
verantwortungsvolles Case-Management.
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	� Phase 1  
—— 
Vorlaufende Beratung und  
Kooperationsplanung 

	� Transparenz und Praxisnähe  
erhöhen, Maßnahmewissen im 
Jobcenter stärken

Um eine möglichst passgenaue Zuweisung zu 
gewährleisten und die Beratungsqualität im Sin-
ne einer gelingenden Vorteilsübersetzung zu 
verbessern, ist der Aufbau eines gemeinsamen 
und möglichst praxisnahen Wissensstandes zwi-
schen Jobcenter und Trägern zu den Aktivie-
rungs- und Qualifizierungsmaßnahmen zentral. 
Träger sollten ihre Angebote daher regelmäßig 
und in leicht zugänglichen Formaten vorstellen, 
z. B. in kurzen Präsenzterminen oder über Vi-
deos. Beratungsfachkräfte der Jobcenter sollten 
kontinuierlich zu den Zielgruppen, Maßnahme-
zielen und Maßnahmeninhalten geschult wer-
den. Darüber hinaus können Hospitationen von 
Jobcenter-Mitarbeitenden beim Träger dazu bei-
tragen, dass Beratungskräfte die tatsächliche 
Ausgestaltung, Zielsetzung und Anforderungen 
der arbeitsmarktpolitischen Instrumente besser 
einschätzen können.

	� Kooperative Fallplanung und  
Maßnahmen-Integration

Bereits vor Beginn einer Maßnahme sollten Be-
ratungsfachkräfte der Jobcenter und Mitarbei-
tende des Trägers in einen direkten Austausch 
treten – bei Bedarf und Möglichkeit unter Betei-
ligung der potenziellen Teilnehmenden. Solche 
Vorgespräche dienen dazu, Erwartungen und 
Unterstützungsbedarfe transparent zu klären. 
Sie tragen dazu bei »No-Show«-Risiken zu redu-

Kompetenzentwicklungen der Teilnehmenden 
mit einbezieht. Zur Unterstützung dieses An-
satzes können Tools des Wissensmanagements 
eingesetzt werden, die eine systematische 
Sammlung, Aufbereitung und Nutzung von Er-
fahrungswissen ermöglichen und den Infor-
mationsfluss zwischen Jobcenter, Maßnahme-
träger und Teilnehmenden verbessert.

Das Land Hessen könnte dies dadurch unter-
stützen, dass die Vorlage eines ausgearbeiteten 
Konzepts nicht nur für die Maßnahme selbst 
(Coaching, Qualifizierung, Orientierung usw.), 
sondern auch für die Prozessschritte, die der 
Maßnahme vorausgehen, die Maßnahme be-
gleiten und die Maßnahme abschließen zur 
Voraussetzung der Förderung im Rahmen der 
verschiedenen Programme gemacht wird.

Die Jobcenter könnten bereits bei der Maßnah-
menkonzeption geeignete Maßgaben für eine 
strukturierte Kommunikation im arbeits-
marktpolitischen Dreieck (mit den Koopera- 
tionspartnern) aufstellen und beispielsweise 
im Rahmen der Leistungsbeschreibungen zum 
Gegenstand von Ausschreibungen machen. 

Für die einzelnen Phasen der Prozesskette las-
sen sich gesonderte Handlungsempfehlungen 
formulieren.

3.2.
Prozesse  
der Förderpraxis

Ein wesentliches Handlungsfeld bei der Opti-
mierung der Förderpraxis liegt in der sorgfälti-
gen Gestaltung des »Workflow« bzw. der Pro-
zesskette der Förderung, von der vorlaufenden 
Beratung der Leistungsberechtigten im Job-
center (und ggf. beim Maßnahmenträger) über 
den Übergang in eine Maßnahme, die Durch-
führung bzw. Begleitung während der Maß-
nahme bis hin zum Absolventenmanagement. 
Auch hier geht es darum, Rollen klar zu defi-
nieren, Kommunikation zu strukturieren und 
kontinuierliche Lernprozesse in der Maßnah-
mepraxis zu verankern. Die Verantwortung für 
den aktiven Austausch liegt bei den einzelnen 
Mitarbeitenden von Trägern und Jobcentern. 
Den Leitungen obliegt die Aufgabe unterstüt-
zende Rahmenbedingungen zu gestalten und 
den Kompetenzaufbau zu ermöglichen.

Langfristig zielt dieser Ansatz auf die Entwick-
lung eines integrierten Qualitätsmanagements für 
die Beauftragung, Durchführung und Beglei-
tung von Maßnahmen, das sowohl die fachliche 
als auch die organisatorische Dimension der 
Förderpraxis systematisch miteinander verbin-
det. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Transpa-
renz von Daten sowie die Nutzung evidenz- 
basierter Entscheidungsgrundlagen, um die 
Passgenauigkeit und Wirksamkeit der Förderan-
gebote zu erhöhen. Gleichzeitig ist eine konse-
quente Wirkungsorientierung erforderlich, die 
sich an nachhaltigen Integrationsergebnissen 
orientiert und neben der Arbeitsmarktintegrati-
on auch »Zwischenziele« wie beispielsweise die 
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	� Phase 2  
—— 
Übergabe und Aufnahme  
beim Träger

	 Übergänge bruchfrei gestalten

Ziel sollten nahtlose Übergabeprozesses zwi-
schen Jobcenter und Träger unter Einbindung 
aller Akteure, orientiert an der Maßnahmenart 
und deren Umfang sein. Mögliche Ansätze 
hierfür sind persönliche Dreiergespräche zwi-
schen Jobcenter, Träger und Teilnehmenden 
(»warme Übergaben«), Co-Creation-Gespräche 
(zwischen Jobcenter und Trägern, Jobcenter 
und Teilnehmenden), Übergabebögen etc. 
Auch die Leistungsberechtigten profitieren 
von mehr Transparenz: Einführungs- und  
Orientierungstage ermöglichen ihnen, Maß-
nahmen bereits vor dem eigentlichen Start 
kennenzulernen. Dies schafft ein realistisches 
Bild der Inhalte und Arbeitsweisen und stärkt 
dadurch Motivation und Zielklarheit.

zieren. Als gemeinsames Planungsinstrument 
kann ein »individueller Maßnahmen-Integrati-
onsplan« dienen (siehe Kasten). Die Nutzung di-
gitaler Plattformen kann auch im weiteren Ver-
lauf der Förderpraxis eine gemeinsame Infor- 
mationsbasis bereitstellen und den Austausch 
zu den Erfolgen der individuellen Zielplanung 
zwischen den Beteiligten erleichtern.

	� Flexibilität bei der  
Maßnahmengestaltung

Um individuellen Bedarfen gerecht werden zu 
können, ist eine ausreichende Flexibilität in der 
Maßnahmengestaltung wichtig. Für psychosozi-
al belastete Teilnehmende sollte beispielsweise 
die Möglichkeit für Stabilisierungs- und Vor-
schaltmodule bestehen. Auch nach Maßnahme-
antritt sollten im Bedarfsfall Ausstiegs- und Um-
stiegsoptionen bestehen, die keinen Nachtteil 
für die Kooperationspartner darstellen. 

Darüber hinaus haben sich offene, niedrig-
schwellige Angebote bewährt, z. B. »Jobcafés« 
oder quartiers- und sozialraumbezogene Ange-
bote für schwer zu erreichende oder besonders 
belastete Zielgruppen. Die Einbindung externer 
psychosozialer Dienste sollte bei Bedarf früh-
zeitig erfolgen. Auch individuelle Coaching-For-
mate, digitale oder hybride Module und aufsu-
chende Arbeit können Instrumente für eine 
Individualisierung der Förderpraxis darstellen.

Natürlich sind sowohl Vorschaltmodule als 
auch offene Angebote mit Kosten verbunden. 
Wenn diese zu einer passgenaueren Besetzung 
von Maßnahmen und zu einer Vermeidung 
von Maßnahmeabbrüchen beitragen, können 
sie jedoch auch zu einem effizienteren Einsatz 
der Eingliederungsmittel beitragen. 

»Individueller Maßnahmen-Integrationsplan« (IMIP)  
als potenzielles Umsetzungsinstrument

Der IMIP ist ein gemeinsam entwickeltes Arbeitsdokument von Jobcenter,  
Teilnehmenden und Trägern. Er ist nicht rechtsverbindlich, wirkt aber als sichtbare 
Selbstverpflichtung aller Beteiligten. Entscheidend ist nicht der Name, sondern  
der inhaltliche Mehrwert gegenüber dem bestehenden Kooperationsplan.

Der IMIP wird in einem Co-Design-Prozess gemeinsam erstellt, bearbeitet und  
fortgeschrieben. Dieser Prozess ist bewusst ergebnisoffen angelegt und lebt  
von gemeinsamen Suchbewegungen, vom Zulassen von Fehlern, vom Scheitern 
einzelner Ansätze und vom Lernen im Prozess. Dafür ist ausreichend Zeit  
einzuplanen, um Qualität, Passung und klare Verantwortlichkeiten sicherzustellen.

Was regelt der IMIP konkret?

	 •	 Gemeinsame Zieldefinition (realistisch, überprüfbar, priorisiert)
	 •	� Klare Rollen und Verantwortlichkeiten von Jobcenter,  

Träger und Teilnehmenden
	 •	 Erwartungsmanagement auf allen Seiten
	 •	 Modularer Aufbau, der flexible Anpassungen ermöglicht
	 •	� Regelmäßige, verbindlich vereinbarte Überprüfungstermine  

zur Fortschrittskontrolle und Zielanpassung

Der Plan wird kontinuierlich fortgeschrieben, gemeinsam reflektiert und bei  
Bedarf angepasst – sowohl durch die Jobcenter- als auch durch die Trägerseite.  
Er ist damit ein lebendes Arbeitsinstrument und kein statisches Dokument.

Der bestehende Kooperationsplan der Jobcenter, der im Falle einer aktiven  
Arbeitsförderung (Maßnahmenzuweisung, Förderung berufliche Weiterbildung, 
AVGS…) unter Einbezug von Träger und gegebenenfalls anderer soziale  
Dienstleister weiterzuentwickeln wäre, kann als Basis für den IMIP dienen,  
wird jedoch inhaltlich deutlich erweitert.

Der Einsatz einer gemeinsamen digitalen und datenschutzkonformen Plattform 
zum Austausch von Informationen, Fortschritten und Erfolgen ist ausdrücklich  
zu empfehlen, damit Jobcenter und Träger parallel an einem Dokument arbeiten 
können.

Ziel des »individuellen Maßnahmen-Integrationsplans«

Der IMIP stärkt die Selbstwirksamkeit und Zuversicht der Teilnehmenden, sorgt für 
Transparenz, Verbindlichkeit und gemeinsame Verantwortung – und wird damit  
zu einem zentralen Umsetzungsinstrument in der individuellen Integrationsarbeit.
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für Jobcenter beispielsweise die bereits für die 
Potentialanalyse erfassten Informationen die-
nen. Träger können die qualitativen Erfolge 
standardisiert in die Berichtslegung mit auf-
nehmen und Teilnehmende sollten die Mög-
lichkeit qualitativer Rückmeldungen erhalten. 
Damit wird auch eine »Shared Outcome Re-
sponsibility«, also eine Kultur geteilter Verant-
wortung für Integrationserfolge, verankert.

	� Qualitätsentwicklung  
systematisieren

Über die individuelle Fallarbeit hinaus sollte 
das Absolventenmanagement den systema- 
tischen Erfahrungsrückfluss sichern. Standar-
disierte Erhebungen ermöglichen vergleichba-
re Auswertungen zu Erfolgsfaktoren, Bedarfen 
und Herausforderungen. Offene Reflexions-
treffen für Mitarbeitende, die dieselbe Maß-
nahme betreuen, schaffen Raum für Austausch 
und ermöglichen, positive wie kritische Erfah-
rungen zu bündeln und in strategische oder 
operative Anpassungen zu überführen. Das be-
währte Verfahren des kontinuierlichen Ver-
besserungsprozesses (KVP) könnte dafür An-
regungen geben. 

	� Strukturierte Nachbereitung  
zur Regel machen

Es ist wichtig, Nachbereitungshandlungen im 
Jobcenter nachzuhalten, etwa durch Checklis-
ten, Monitoring durch Führungskräfte o. ä., da 
sonst die Gefahr besteht, dass diese wichtigen 
Aufgaben im Alltagsbetrieb untergehen oder 
verzögert erledigt werden.

	� Phase 4  
—— 
Absolventenmanagement 

	� Evaluation auf Fallebene  
und gezielte Nachbesprechungen

Kontinuierliche Reflexion von Erfolgen und 
Misserfolgen einer Maßnahme auf fundierter 
Informationsbasis stellt eine wichtige Voraus-
setzung für effektive Lernprozesse dar. Zum 
Abschluss einer Maßnahme bzw. nach deren 
Abbruch sollte eine systematische Evaluation 
gemeinsam mit den Teilnehmenden erfolgen, 
bei Bedarf unter Einbeziehung von Fachkräf-
ten des Trägers (Fallkonferenzen). Abschluss-
berichte sind für die strukturierte Kommuni-
kation zwischen den Beteiligten aktiv zu 
nutzen und – sofern möglich – gemeinsam mit 
den Teilnehmenden zu reflektieren, um Fort-
schritte, Hindernisse und die Wirkung einzel-
ner Unterstützungsbausteine fundiert zu be-
werten. Feste Zeitfenster für solche Nach- 
besprechungen unterstützen Verbindlichkeit 
und sorgen für zeitnahe Rückmeldungen, die 
die Planung nachfolgender Schritte erleichtern. 

	� Kooperationsplan fortschreiben 
und Wissensrückfluss  
sicherstellen

Die Ergebnisse der Evaluation sollten unmittel-
bar in den Kooperationsplan einfließen und 
dort fortgeschrieben werden. Ein geeignetes, 
zielgerichtetes Nachbetreuungssystem ist ei-
nerseits für Zwischenschritte im Integrations-
prozess sensibel und ermöglicht zum anderen 
einen bruchlosen Wissensrückfluss vom Träger 
zum Jobcenter – ohne den Dokumentationsauf-
wand unnötig zu erhöhen. Als Basis könnten 

	� Verantwortlichkeiten strukturieren

Ein systematischer, dialogorientierter Infor-
mationsfluss trägt zum frühzeitigen Erkennen 
und Reduzieren von Abbruchrisiken und »No-
Show«-Situationen bei. Regelmäßige Rückmel-
dungen zwischen Jobcenter und Trägern sowie 
an die Teilnehmenden schaffen Transparenz, 
fördern Verbindlichkeit und stärken die ge-
meinsame Verantwortung für den Erfolg des 
Maßnahmenverlaufs. Informationspflichten 
können beispielsweise in Ausschreibungen und 
Leistungsverzeichnissen verankert werden, um 
kritische Entwicklungen frühzeitig zu melden. 

	� Netzwerke bilden und  
kollaborative Praktiken fördern

Persönliche Kontakte und gewachsene Netz-
werke zwischen Fachkräften erleichtern spon-
tane Absprachen, Klärung von Missverständ-
nissen und situative Anpassungen von 
Maßnahmen. Hospitationen oder gemeinsame 
Teamtage zwischen Jobcenter und Träger kön-
nen Vertrauen und Informationsfluss stärken.

	� Phase 3  
—— 
Maßnahmedurchführung

	� Abläufe abstimmen und  
Kommunikation effizient gestalten

Auch für die Phase der Maßnahmendurchfüh-
rung ist eine gezielte Zusammenarbeit im  
arbeitsmarktpolitischen Dreieck anzustreben 
und fallbezogene Kommunikation sollte als 
fester Bestandteil der Maßnahmenkonzeption 
verankert werden. Verschiedene Modelle sind 
hier denkbar – von der relativ losen Anbin-
dung von Ansprechpartnern, die im Bedarfs-
fall vom Träger kontaktiert werden, bis hin zu 
engen (virtuellen) Teamstrukturen zwischen 
Jobcenter- und Trägermitarbeitenden. Ver-
schiedene Lösungen können je nach Maßnah-
menart und regionalen Voraussetzungen 
zweckdienlich sein. Voraussetzung ist, das ver-
bindliche Verfahren zur Kommunikation exis-
tieren und effizient genutzt werden können.

	� Dreiergespräche gezielt  
einsetzen

Dreiergespräche (Jobcenter – Träger – Teilneh-
mende) sollen nach Bedarf und Möglichkeit 
und unter Berücksichtigung der vorhandenen 
Zeit- und Personalressourcen gezielt eingesetzt 
werden. Solche Gespräche erscheinen insbe-
sondere dann sinnvoll, wenn erste Auffällig-
keiten oder Warnsignale für einen Maßnah-
menabbruch sichtbar werden. Sie erhöhen die 
Transparenz zu Erwartungen und Fortschrit-
ten und stärken das Vertrauen der Teilneh-
menden in den Unterstützungsprozess.



58 59HandlungsempfehlungenHandlungsempfehlungen

3.3.
Organisation und  
regionale Vernetzung:  
Für eine relationale 
Arbeitsmarktpolitik

Ein fortlaufender Qualitätsdiskurs zwischen 
Jobcentern und Trägern bietet die Möglichkeit, 
gemeinsame Standards in der Umsetzung ar-
beitsmarktpolitischer Maßnahmen zu entwi-
ckeln und zugleich organisatorische Mängel 
frühzeitig zu identifizieren und zu beheben. 
Um diesen Austausch zu verstetigen, sollten 
Arbeitsmarktdialoge, Trägerkonferenzen und 
gemeinsame Werteklausuren etabliert wer-
den, die den regelmäßigen Austausch über 
Zielsetzungen, Qualitätsverständnisse und 
praktische Umsetzungserfahrungen fördern. 

Wie auch in den Forschungen und Empfehlun-
gen des Europäischen Netzwerks der öffentli-
chen Arbeitsmarktdienstleister (ENPES)  im-
mer wieder deutlich gemacht wird, sind 
Partnerschaften zwischen Arbeitsverwaltun-
gen, privaten Dienstleistern und zivilgesell-
schaftlichen Drittsektor-Organisationen eine 
wesentliche Voraussetzungen für die Wirksam-
keit von Arbeitsmarktpolitik bei der Bewälti-
gung der Herausforderungen der »triple trans-
formation« von Wirtschaft und Gesellschaft 
(ökologische, digitale und soziale Transforma-
tion) und der Verwirklichung eines inklusiven 
Arbeitsmarktes, der die Talentressourcen der 
Gesellschaft hebt und keinen zurücklässt. Wie 
darin aber ebenso hervorgehoben wird, setzt 
eine Strategie der Partnerschaften auch den 
Aufbau von Haltungen und Fähigkeiten zur 

Vorschläge für Austauschformate

Ein möglicher struktureller Innovationsimpuls kann von regionalen Foren ausge-
hen. Diese Foren sind Zusammenschlüsse aus Jobcentern, Trägern, Unternehmen 
sowie – je nach Region – politischen und zivilgesellschaftlichen Akteuren. Sie  
bündeln psychosoziale und arbeitsmarktbezogene Unterstützungsangebote und 
schaffen einen gemeinsamen Rahmen, um Übergangsmodelle in Beschäftigung 
und gemeinwohlorientierte Arbeitsgelegenheiten weiterzuentwickeln. Im Mittel-
punkt steht dabei eine stärkere Sozialraumorientierung.

Die regionalen Foren dienen zugleich als gemeinsamer Reflexionsraum: Gemein-
sam wird betrachtet, was bisher gut funktioniert hat, wo Herausforderungen lagen 
und welche Erfahrungen für die Zukunft nutzbar sind. So können regionale  
Lernprozesse gefördert und Ansätze entwickelt werden, die dauerhaft in der Praxis 
verankert werden sollen. Begleitend können (ehrenamtliche) sozialräumliche 
Strukturen arbeitslose Menschen in Phasen geringer Anbindung an Jobcenter oder 
Träger unterstützen und dazu beitragen, dass Absprachen, Termine und Hand-
lungsschritte zuverlässiger umgesetzt werden.

Zusätzlich zu den regionalen Foren können multilaterale regionale Entwicklungs-
werkstätten eingerichtet werden. Während die Foren den strategischen Rahmen 
bilden, richten sich die Entwicklungswerkstätten auf konkrete Einzelthemen,  
die für die regionale Integrationsarbeit besonders relevant sind. Sie bringen  
Vertreterinnen und Vertreter von Jobcentern, Trägern, Arbeitssuchenden und  
Arbeitgebern in moderierten Kleingruppen zusammen, um sich gezielt über  
spezifische Fragestellungen auszutauschen – etwa zu Übergangsmodellen, Ziel-
gruppenbedarfen, Schnittstellenmanagement oder sozial-räumlichen Zugängen.

In den Entwicklungswerkstätten kommen partizipative Methoden wie Motivierende 
Gesprächsführung, systemisches Konsentieren, Design Thinking oder Zukunfts-
werkstätten zum Einsatz. Dadurch werden Bedarfe, Erfahrungen und Hürden 
transparent gemacht und praxisnahe Lösungsansätze entwickelt, die unmittelbar 
in den Förderalltag einfließen können. Gleichzeitig fördern die Werkstätten die 
kommunikative Zusammenarbeit im regionalen Umfeld und stärken das gegen- 
seitige Verständnis zwischen allen beteiligten Akteuren.
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Insgesamt gilt es, Qualitätsdialoge in der Flä-
che zu fördern und zu institutionalisieren, um 
aus Einzelfällen systematisch zu lernen, den 
Wissenstransfer zwischen Akteuren zu stär-
ken und eine gemeinsame Qualitätskultur in 
der Arbeitsförderung zu etablieren.

Dem HMSI wird empfohlen, die Gestaltung 
des Maßnahmeprozesses und seine regionale 
Umsetzung im Rahmen seiner Verantwortlich-
keiten zu unterstützen und zu begleiten. 

Im Rahmen der Zielnachhaltedialoge zwischen 
den zkT und dem HMSI und den dazu gehören-
den Berichtsformaten sollte dieser Bereich der 
regionalen Umsetzungspraxis eine hervorge-
hobene Bedeutung bekommen. Dadurch kann 
das HMSI einen aktuellen Einblick in die Praxis 
der regionalen Akteure nehmen. Zugleich kann 
es daraus Hinweise auf einen evtl. strukturel-
len Unterstützungs- oder Klärungsbedarf auf 
überregionaler Ebene entnehmen.

Bei den Planungsgesprächen zu den regiona-
len Arbeitsmarktprogrammen sollte die Ko-
operation im arbeitsmarktpolitischen Dreieck 
und die jeweiligen schon erfolgenden oder ge-
planten Aktivitäten zur Optimierung der Ko-
operation als Pflichtpunkte in Planungsdoku-
menten und in den entsprechenden Planungs- 
gesprächen aufgenommen werden.

Im Bereich der Umsetzung der Arbeitsmarkt-
förderung des Landes mit eigenen Program-
men sollte die Gestaltung des Maßnahmepro-
zesses als wichtiges Kriterium für Förderent- 
scheidung aufgenommen werden. Das Land 
sollte Vorgaben zu substantiierten Ausführun-
gen dazu in den Förderanträgen und den Um-
setzungsberichten machen. 

produktiven Kooperation in allen beteiligten 
Organisationen, insbesondere aber bei den 
Arbeitsverwaltungen voraus. Darüber hinaus 
ist eine gute Organisation von vorgelagerten 
Prozessen und Schnittstellenprozessen eine 
entscheidende Gelingensbedingung für das 
Arbeiten in Partnerschaften. Dies ist eine zent-
rale Aufgabe des Managements der Organisa-
tionen, aber darüber hinaus auch der gesam-
ten Governancestruktur, in die die Arbeits- 
marktdienstleistungen eingebettet sind. Im 
Kontext der zugelassenen kommunalen Träger 
sind das vor allem die politische Führung der 
Kommune, aber indirekt auch die überregio-
nalen Verbandsstrukturen und die Aufsichts-
funktionen des Landes. Im Bereich der Kom-
munen ist es zum Beispiel auch von der 
politischen Führung abhängig, ob sich eine 
gute Kooperationskultur zwischen den ver-
schiedenen relevanten Handlungsfeldern der 
Kommune wie Wirtschaftsförderung, Sozial- 
und Jugendverwaltung, Ordnungsverwaltung, 
Wohnungsgesellschaften, Stadtentwicklung 
usw. einerseits und der externen Akteurskulis-
se wie Unternehmen, Kammern, sozialen Trä-
gern und zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen herausbildet. 
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